






414 | Persönliche Voraussetzungen für das Fundraising



415

Persönliche Voraussetzungen
für das Fundraising oder: Das NEIN 
ist der erste Schritt zum nächsten JA!

Von Jirka Wirth

1. Einleitung

Erst kürzlich ist es mir wieder passiert. Ich wurde gefragt, 
was ich beruflich mache. Ich antwortete: „Ich bin Fundrai-
ser!“. Auf das große Fragezeichen im Gesicht meines Gegen-
übers und dem Versuch einer weiteren Frage zur Klärung: 
„Fund? Was?“ habe ich eine kurze Beschreibung meiner 
Tätigkeit gegeben. Auf ein etwas herablassend formuliertes: 
„Also ich könnte nicht betteln gehen!“ habe ich noch etwas 
ausführlicher von meiner Arbeit erzählt und welche Befriedi-
gung ich auch persönlich daraus ziehe. 

Ein normaler Arbeitstag beginnt damit, dass ich alle meine 
eingegangenen E-Mails lese und mir anschaue, welche Ter-
mine ich heute und in den nächsten Tagen habe. Meistens ist 
für diese Termine noch etwas vorzubereiten. Die Selbstdar-
stellung des Vereins in Form einer Präsentation muss noch 
einmal geprüft werden, Infomaterial bereit gelegt werden, 
geprüft werden, ob ich Visitenkarten dabei habe und natür-
lich auch noch einmal die Korrespondenz gelesen werden, 
die diesen Terminen vorausging. Als Mitglied des Leitungs-
gremiums in meiner Organisation nehme ich an den 
wöchentlichen Leitungsrunden teil, bringe Entscheidungs-
vorlagen ein und stimme mit über wichtige Entscheidungen 
der Organisation ab. Die meiste Zeit des Tages verbringe ich 
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aber damit, mich mit anderen Personen am Telefon oder 
aber im persönlichen Gespräch auszutauschen. Zu diesen 
Personen gehören vor allem Menschen, die das Anliegen 
meiner Organisation auf die eine oder andere Art und Weise 
unterstützen (möchten). Da ist  z. B. die Schulklasse, die zum 
Tag der offenen Tür eine Spendenaktion machen möchte 
und noch Infomaterial von uns benötigt. Oder die Bäckerei, 
die gern unsere Spendendose aufstellen möchte. Oder ein 
Unternehmen, das statt Weihnachtsgeschenke an seine 
Kunden zu geben, lieber für ein bestimmtes Projekt spendet. 
Mit all diesen Menschen setze ich mich in Verbindung und 
kommuniziere mit Ihnen. Vorwiegend per Telefon, aber 
auch per E-Mail, Brief und im persönlichen Gespräch. Mein 
Tag besteht so zu ca. 70 – 80 Prozent aus Kommunikation. Die 
restliche Zeit benötige ich für Dokumentation, das Entwi-
ckeln von neuen Ideen und Konzepten und die betriebswirt-
schaftlichen Aspekte meiner Arbeit. Alles in allem ist es eine 
sehr abwechslungsreiche Tätigkeit, die mich mit vielen Men-
schen zusammenbringt, ein fachübergreifendes Kenntnis-
feld erfordert und durch einen permanenten Weiterbil-
dungsbedarf gekennzeichnet ist. Dies alles führt dazu, dass 
ich von Herzen gern ein Fundraiser bin und es mir deshalb 
auch nichts ausmacht, wenn andere das als Betteln bezeich-
nen!

2. Das brennende Herz

Grundsätzlich glaube ich, dass jede Person zum Fundraiser 
oder zur Fundraiserin geeignet ist. Es kommt nur darauf an, 
dass er oder sie für diese Sache „brennt“! Das können die 
eigenen Kinder sein, für die man von einer guten Freundin 
gebrauchte Kleidung „fundraist“, oder der eigene Sportver-
ein, für den man in der eigenen Firma nach Trikotsponsoring 
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fragt, oder aber die letzten Süßwasserdelfine, über deren 
trauriges Schicksal man im eigenen Freundeskreis berichtet 
und auf Gleichgesinnte hofft. Die erste Frage, die sich also 
jeder stellen sollte, ist die nach dem „brennenden Herzen“ 
für die Sache der eigenen Organisation. Bitte nicht missver-
stehen. Grundsätzlich bin ich davon überzeugt, dass die 
allermeisten Menschen im Nonprofit-Bereich mit einem 
hohen Engagement in ihrer Organisation arbeiten. Aber zwi-
schen hohem Engagement und „brennen“ besteht noch ein 
kleiner, aber wichtiger Unterschied! Als Fundraiser oder 
Fundraiserin in der ersten Reihe sollte Ihr Herz für die Sache 
„brennen“! Im Wirtschaftssektor mag es ausreichen, die ent-
sprechenden Arbeitstechniken und Instrumente zu beherr-
schen, um  z. B. erfolgreich Ketchup oder Immobilien zu ver-
kaufen. Diese Dinge haben keine Seele und keine 
Emotionen. Im Nonprofit-Sektor geht es aber vor allem um 
Emotionen, um Herzensangelegenheiten. Es geht um die 
Abschaffung von Ungerechtigkeiten, die Schaffung von 
Chancengerechtigkeit, den Ausgleich zwischen verschie-
denen Interessensgruppen, die Beseitigung von Missständen 
oder sogar um die Rettung von Mensch und Natur. Um dies 
glaubhaft zu vermitteln, brauchen Sie ein „brennendes“ 
Herz. Es geht darum, andere Menschen mit dem Anliegen 
Ihrer Organisation „anzustecken“, zu „infizieren“, sie dafür 
zu begeistern und davon zu überzeugen. Das geht am aller-
besten, wenn Sie felsenfest davon überzeugt sind, dass Ihr 
Anliegen eine hohe Wichtigkeit und Wertigkeit hat. Was 
dabei allerdings passieren wird ist, dass Sie auf sehr viele 
Menschen treffen, die das nicht so sehen. Diesen Menschen 
sind (und das ist vollkommen in Ordnung so) andere Dinge 
wichtiger und daraus resultiert entweder ein fehlendes Ver-
ständnis für Ihr Anliegen generell oder aber ein fehlendes 
Verständnis für die Wichtigkeit Ihres Anliegens. Um es noch 
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schlimmer zu machen: es werden die meisten Menschen 
sein, die so reagieren. Dann heißt es: dran bleiben! Nicht an 
diesen Personen, aber an der Sache bzw. Ihrem Anliegen! 
Und auch das funktioniert am besten, wenn das Herz für die 
zu unterstützende Sache „lichterloh brennt“.

Aber gleichzeitig ist nicht jede Person, die für die Sache 
„brennt“, auch zum Fundraiser oder zur Fundraiserin geeig-
net. Sie selbst werden diese Menschen in Ihrer Organisation 
oder in Ihrem Umfeld kennen. Hochengagierte Menschen, 
die sich aber niemals dafür „hergeben“ würden oder es nicht 
können, um Geld oder andere Leistungen für Ihre Organisa-
tion zu bitten. Die Ursachen dafür sind vielfältig und ich 
möchte sie hier nicht ausführen. Nur soviel: Diese Menschen 
sind für das Fundraising Ihrer Organisation nicht verloren. 
Aber sie sind die ersten, die Sie vom Fundraising für Ihre 
Organisation überzeugen müssen, damit sie dennoch in der 
einen oder anderen Funktion ( z. B. am Infostand oder bei 
einer Veranstaltung) konkrete Fundraisingaufgaben über-
nehmen können, denn Fundraising ist eine Teamaufgabe! 

3. Ehrlichkeit und Zuverlässigkeit

Welche anderen persönlichen Voraussetzungen sollten Sie 
mitbringen, damit Sie in der ersten Reihe Ihrer Organisation 
das Fundraising betreiben können? Da wäre zum ersten die 
Ehrlichkeit! Seien Sie gegenüber Ihren Unterstützern und 
Unterstützerinnen immer ehrlich. Das heißt natürlich nicht, 
dass Sie über alle Interna Auskunft geben müssen. Aber die 
Projekte und Maßnahmen, für die Sie Unterstützung brau-
chen, müssen Sie offen und ehrlich darlegen. 
Darüber hinaus ist Zuverlässigkeit eine wichtige Kompo-
nente in der Beziehung zu Ihren Unterstützern und Unter-
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stützerinnen. Wenn Sie Versprechungen machen, dann 
müssen Sie alles daran setzen, diese auch zu halten. Sollte 
dies (aus welchen Gründen auch immer) nicht möglich sein, 
dann benötigen Sie wieder die bereits erwähnte Ehrlichkeit, 
dies auch rechtzeitig darzulegen. Einer Spende geht immer 
ein Versprechen voraus. Das Versprechen, das Geld zweckge-
mäß und zeitnah einzusetzen. Enttäuschungen in diesem 
Bereich führen dazu, dass Sie Spender und Spenderinnen für 
immer verlieren. Betrachten Sie das Verhältnis zu Ihren 
Unterstützern und Unterstützerinnen wie zu guten 
Bekannten oder sogar Freunden. Diese schätzen auch Ihre 
Ehrlichkeit und Zuverlässigkeit.

4. Das strategische Denken

An anderer Stelle in diesem Buch wurde bereits ausgeführt, 
dass Fundraising eine strategische Leitungsaufgabe ist .
(Vgl. Kapitel „Rahmenbedingungen für strategisches Fund-
raising“). Daraus ergibt sich die Notwendigkeit bestimmter 
Fähigkeiten, die Sie idealerweise beherrschen oder aber 
erlernen sollten. Dazu gehören strategisches Denken und 
strukturiertes und planmäßiges Vorgehen. Mit strate-
gischem Denken meine ich vor allem, nicht nur an das Heute 
und Morgen, sondern vor allem auch an das Übermorgen zu 
denken! Es meint die Fähigkeit, sich aus der alltäglichen 
Arbeit herauszulösen, die Einnahme der Vogelperspektive 
auf das eigene Handeln und den damit verbundenen Blick 
auf das Ganze. Fundraising findet nicht im geschützten Bio-
top statt, sondern unterliegt einer schier unendlichen Zahl 
von Einflussfaktoren. Die Wichtigsten zu erkennen und 
deren Trend abzuschätzen, gehört zum strategischen Den-
ken. Das strukturierte und planmäßige Vorgehen bewahrt 
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uns davor, allzu oft die Richtung zu wechseln und jeder 
neuen Idee schnell und blind nachzulaufen. 

5. Vom NEIN zum JA

Im Ranking der Anliegen, für die gespendet wird, liegt die 
politische Arbeit weit abgeschlagen am Ende der Liste. Nur 
ca. drei Prozent der deutschen Bevölkerung engagieren sich 
mit Geld oder Zeit bei Organisationen mit politischem Betä-
tigungsfeld (Quelle: TNS Emnid Spendenmonitor 2005). Das 
bedeutet, dass die Anzahl der Menschen, die Sie überhaupt 
für Ihre Arbeit gegen Rechtsextremismus begeistern kön-
nen, weit geringer ist als  z. B. derjenigen, die sich für Kinder 
oder Tiere engagieren (jeweils ca. 30 Prozent)! Es ist ein biss-
chen wie die Suche nach der Nadel im Heuhaufen. Und auf 
dieser Suche werden Ihnen viele NEINS begegnen.

Das NEIN ist aber der erste Schritt auf dem Weg zum nächs-
ten JA. Das ist eine Frage der Einstellung! Das soll nicht hei-
ßen, dass Sie, wenn Sie jemanden ansprechen, automatisch 
ein NEIN erwarten sollen. Aber Ihre Überzeugung  muss es 
sein, dass der oder die Andere zu Ihrem Anliegen auch NEIN 
sagen darf, ohne dass Sie „am Boden zerstört“ sind! Sie 
machen ein Angebot, das auf ein Grundinteresse stoßen 
muss. Wenn dieses nicht da ist, lohnt sich keine weitere 
Überzeugungsarbeit. Sie würden nur Zeit und/oder andere 
Ressourcen verschwenden! Hören Sie vielmehr auf das 
Warum des NEINS! Daraus lassen sich viele Rückschlüsse für 
die eigene Arbeit gewinnen. Absagen sind eine wichtige 
Quelle, die zur Entwicklung Ihrer eigenen Organisation bei-
tragen. Fragen Sie  z. B. nach, warum sich jemand nicht für 
Ihr Anliegen engagieren möchte. Vielleicht hat der- oder 
diejenige oder diejenige ja gar nicht richtig verstanden, was 
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Ihr Anliegen ist, weil Sie nicht seine/ihre „Sprache“ sprechen! 
Aus den Antworten lassen sich Rückschlüsse ziehen, die Sie 
dem nächsten JA näher bringen. Deshalb gilt für mich: Ein 
NEIN ist immer ein erster Schritt zum nächsten JA!

6. People give to people

Die meisten Menschen haben im privaten Bereich eine über-
schaubare Zahl an Kontakten und Informationen, die sie sich 
meist gut merken können. Aber auch hier benötigen wir 
schon oft Notizen und kleine Tricks, um nicht den eigenen 
Hochzeitstag oder den Geburtstag des besten Freundes zu 
vergessen. Als Fundraiserin oder Fundraiser haben Sie ein 
Vielfaches an Kontakten, für die man schon eine besondere 
Begabung mitbringen muss, um Sie alle im Kopf zu behalten. 
Da dies auf die meisten unter uns nicht zutrifft, ist eine EDV-
gestützte Lösung sehr wichtig. Neben den verschiedenen 
Kontaktmöglichkeiten (Post, E-Mail, Telefon, Fax, Mobil usw.) 
notieren Sie sich hier auch die Kontakthistorie ( z. B. wann 
zuletzt angerufen), protokollieren Sie Gesprächsinhalte, ver-
knüpfen Sie sie mit ausgetauschten Dokumenten, notieren 
Sie sich Besonderheiten des Kontaktes ( z. B. bevorzugte Kon-
taktaufnahme per E-Mail, zeitliche Erreichbarkeiten, private 
Vorlieben/Themen), ordnen Sie diesen Kontakt verschie-
denen Kategorien zu ( z. B. Empfänger des Leistungsbe-
richtes, des Newsletters oder der Weihnachtskarte) und pla-
nen Sie durch Erinnerungsfunktionen die nächste 
Kontaktaufnahme. Damit sind Sie gut gerüstet, was das WAS, 
WANN und WO Ihrer Ansprache von Unterstützerinnen und 
Unterstützern Ihrer Organisation angeht. 
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Nicht jede Interessensgruppe werden Sie auf die gleiche Art 
und Weise ansprechen. Interessentinnen und Interessenten, 
die sich  z. B. über die Webseite gemeldet haben oder die sich  
z. B. in eine auf einer Veranstaltung ausgelegte Adressliste 
eingetragen haben, werden Sie im ersten Schritt mit einem 
Serienbrief mit einer kleinen Auswahl Ihrer Informationsma-
terialien anschreiben. Haben Sie aber  z. B. auf der gleichen 
Veranstaltung die Visitenkarte des Pressesprechers eines 
größeren Unternehmens aus Ihrem Umfeld erhalten, sollten 
Sie in jedem Fall anrufen, wenn nichts anderes vereinbart ist. 
In dem Serienbrief an die Interessentinnen und Interes-
senten bedanken Sie sich kurz und herzlich für das entge-
gengebrachte Interesse und verweisen auf das beigefügte 
Informationsmaterial. Vergessen Sie jedoch nie, auf die Not-
wendigkeit einer Unterstützung sowie die verschiedenen 
Möglichkeiten derselbigen hinzuweisen ( z. B. Spenden-
konto, Onlinespendenmöglichkeit, Fördermitgliedschaft 
oder die Kontaktmöglichkeit für die an Ehrenamtlichkeit 
Interessierten). Für das persönliche Gespräch mit dem Perso-
nenkreis, von dem Sie ein durchaus größeres Engagement 
erwarten ( z. B. mit dem oben genannten Pressesprecher), 
sollten Sie sich gut vorbereiten. Dafür bietet das Internet 
heutzutage ideale Möglichkeiten. Nehmen Sie sich dafür 
ausreichend Zeit, um gut vorbereitet in das Gespräch zu 
gehen. Bei einem Unternehmen schauen Sie sich an, wo und 
wie es sich bereits engagiert hat. Lesen Sie das Unterneh-
mensleitbild, um die „Schlüsselwörter“ zu finden, auf die Ihr 
Gegenüber „anspringt“. Ob bei Kontakten zu Unternehmen 
oder Stiftungen und bei potenten Privatpersonen sowieso: 
Versuchen Sie etwas mehr zum Ansprechpartner bzw. zur 
Ansprechpartnerin selbst herauszufinden. Ein wichtiger 
Grundsatz des Fundraisings lautet nämlich: „People give to 
people“!
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Schaffen Sie in den persönlichen Gesprächen mit diesen 
potentiellen Unterstützerinnen und Unterstützern eine 
möglichst angenehme Atmosphäre. Das gelingt Ihnen am 
besten, wenn Sie nicht gleich „mit der Tür ins Haus fallen“. 
Ein Gesprächseinstieg über das Wetter, die Anreise und mög-
lichst banale aktuelle Tagesthemen ( z. B. aus der Presse) sind 
dafür ideal. Ein weiterer wichtiger Punkt ist das Zuhören, 
was die Interessenslage Ihres Gegenübers angeht! Hören Sie 
sehr gut zu und lassen Sie ihn oder sie ausreden. Behalten Sie 
Ihr Anliegen immer im Hinterkopf und suchen Sie nach dem 
optimalen Zeitpunkt, dieses in das Gespräch einzuflechten. 
Priorität hat immer das Anliegen Ihres Gegenübers. Sie 
suchen nach den Anknüpfungspunkten und Überschnei-
dungen mit Ihren Angeboten. Seien Sie dabei flexibel! Wenn 
Sie merken, dass Ihr eigentlich geplantes Projekt nicht passt, 
überlegen Sie, ob es nicht vielleicht ein anderes Projekt gibt, 
das besser geeignet ist. 

7. Schlussbemerkung

Es handelt sich beim Fundraising also um die Gestaltung der 
Beziehung zwischen Menschen. Und so verschieden wie 
diese Menschen sind, so verschieden sind auch die Arten und 
Möglichkeiten, sie für die eigene Sache zu gewinnen. Wem 
es nicht liegt, sich auf Großveranstaltungen auf das Podium 
zu stellen und vor vielen Menschen zu sprechen, der verteilt 
vielleicht lieber Prospektmaterial. Wer den Smalltalk nicht 
mag, der schreibt vielleicht lieber einen Brief. Es gibt viele 
Arten, erfolgreiches Fundraising zu betreiben. Wichtig ist, 
dass es eine Art ist, die zu Ihnen passt. Sie werden sie finden! 
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Juristische Definition von .
Fundraisingbegriffen

Von André J.  Lindebaum

Im Schaubild sehen wir eine Vielzahl im Fundraising 
gebräuchlicher Begriffe. Begriffe, die sich nicht von selbst 
erklären. In den beiden folgenden Kapitel erfahren Sie, wel-
che Formen öffentlichrechtlicher wie privatrechtlicher  
Zuwendungen im weitesten Sinn existieren, worin sich diese 
unterscheiden, und insbesondere, welchen rechtlichen 
Besonderheiten sie unterliegen. Der Schwerpunkt liegt 
jedoch auf der Darstellung der Begriffe „Zuschüsse“, „Spen-
den“ und „Sponsoring“. 

1. Zuschüsse 

Begriffe aus dem Fundraising
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Der Begriff „Zuschuss“ wird bisweilen inflationär gebraucht. 
In der täglichen Arbeit der Beratung von Unternehmen des 
kulturellen und sozialen Sektors erleben wir, das immer wie-
der nach staatlichen Zuschüssen angefragt wird. Dabei ist 
dem Fragesteller bzw. der Fragestellerin oft gar nicht 
bewusst, was alles unter diesem Begriff verstanden werden 
kann.
Zugegebenermaßen ist auch das Interesse begrenzt, dies ver-
stehen zu wollen.
Nichtsdestotrotz lohnt es sich, bei seinen Planungen schon 
im Vorfeld zu wissen, ob man  z. B. einen echten Zuschuss 
oder aber einen unechten Zuschuss mit Entgeltcharakter 
begehrt. Ebenso sollte der Unterschied zwischen Festbe-
trags- und Fehlbedarfsfinanzierung bekannt sein.

1. 1 Im Allgemeinen

Zuschüsse sind finanzielle Leistungen der öffentlichen Hand 
an Private, soweit es sich nicht um Gegenleistungen, Erstat-
tungen oder Darlehen handelt. 
Die Zuständigkeit richtet sich nach den öffentlichrecht-
lichen Vorschriften, beispielsweise der Verwaltungsverfah-
rensgesetze des Bundes und der Länder und den ihnen nach-
folgenden Bestimmungen. 

Die Verwaltung entscheidet durch Verwaltungsakt über das 
„Ob“ der Förderung. Grundlage sind die Bestimmungen des 
jeweiligen Förderprogramms, die gestellten Förderanträge 
und die Verfügbarkeit von Haushaltsmitteln. Zur Abwick-
lung, dem „Wie“, werden häufig mittelverwaltende und -
ausreichende Stellen eingebunden. Dies können  z. B. der 
Wirtschafts- oder auch der Kulturförderung nachgeordnete 
öffentlichrechtliche Eigengesellschaften in Kombination mit 
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einer Förderbank des Landes sein. In Berlin und Branden-
burg übernehmen dies  z. B. die jeweiligen Landesbanken 
IBB und ILB. 

1.2 Im Besonderen

Der Zweck der Bezuschussung von Projekten ist häufig die 
Erfüllung quasi hoheitlicher Aufgaben des Staates durch 
einen privaten Träger. Dies kann durch einen unechten oder 
echten Zuschuss geschehen.

Ein unechter Zuschuss ist gegeben, wenn anzunehmen ist, 
dass der Leistende seine Zahlung in Erwartung einer kon-
kreten Gegenleistung erbringt. Dies ist dann gegeben, wenn 
ein Dienstleistungs- oder Geschäftsbesorgungscharakter das 
Geschäft prägt. Dem unechten Zuschuss kommt dann die 
Rolle einer Regelvergütung zu. 

Beispiel 1

Nach einem ausländerfeindlichen Übergriff erhalten Sie 
mit Ihrem Verein einen Zuschuss Ihrer Gemeinde, um eine 
interkulturelle Festveranstaltung durchzuführen und da-
mit die Gemeinde als tolerant und lebenswert zu bewer-
ben.

Beispiel 2

Ein öffentlicher Auftraggeber bestellt ein Gutachten zur 
Betrachtung politischer wie gesellschaftlicher Verände-
rungsprozesse und bittet Sie, bestimmte Fakten und ein-
zelne Wertungen in ganz besonderer Weise herauszu-
stellen. Es ist ihm nicht an der Tätigkeit der Erstellung 
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schlechthin, sondern vielmehr am konkreten Erfolg .
gelegen. 

Beispiel 3

Sie werden seitens der öffentlichen Hand beauftragt, eine 
Internetplattform zu erstellen, welche lokale wie natio-
nale Aktionsbündnisse unterstützen soll, die sich ihrer-
seits gegen Gewalt und gegen rechts- wie linksradikale 
Bestrebungen wenden.

Ein echter Zuschuss liegt vor, wenn dem Empfänger ein 
Betrag zuerkannt wird, ohne dass der Empfänger mit der 
Verwendung einen konkreten Erfolg schuldet. Natürlich 
wird er über Haupt- und insbesondere über seitenlange 
Nebenbestimmungen zu einem ordnungsgemäßen Einsatz 
der Mittel „ermuntert“. Auch kann eine Fehlverwendung 
eine Rücknahme eines Leistungsbescheides rechtfertigen. 
Dennoch soll ein Leistungsaustauschverhältnis der Lehre 
nach gerade nicht vorliegen.

Beispiel 4

Ihre Organisation wird als allgemeine Anlaufstelle für 
Opfer von Terror und Gewalt mit öffentlichen Mittel aus-
gestattet. 

Beispiel 5

Sie und Ihre Organisation erhalten öffentliche Mittel, um 
ein generelles Angebot vorzuhalten, interessierte Bürger 
und Bürgerinnen über die NS- und SED-Diktaturen zu 
informieren.



429

Zweifelsohne ist die Abgrenzung im Einzelfall schwierig. 
Diesbezüglich hat das Bundesministerium für Finanzen rea-
giert und mit BMF-Schreiben vom 15.08.2006 klargestellt:

Zuwendungen aus öffentlichen Kassen, die ausschließlich 
auf der Grundlage des Haushaltsrechts und den dazu 
erlassenen Allgemeinen Nebenbestimmungen vergeben 
werden, sind grundsätzlich echte Zuschüsse. Die in den 
Nebenbestimmungen normierten Auflagen reichen für 
die Annahme eines Leistungsaustauschverhältnisses 
nicht aus. 1

Zuschüsse können zudem als Fehlbetrags- oder als Festbe-
tragsfinanzierung geleistet werden. Hier haben Sie als Pro-
jektleiter/-in und/oder Finanzer/-in genau hinzuschauen. Es 
handelt sich um einen kleinen, aber eben doch beachtens-
werten Unterschied. 

Die Festbetragsfinanzierung sichert Ihnen auf der Grund-
lage Ihrer Kalkulation und Ihres Antrages auf Förderung 
einen festen Betrag von x Euro zur Verwendung zu für von 
Ihnen und dem Fördermittelgeber definierte Zwecke. 

Beispiel 6 

Sie erhalten 40.000 Euro für die Ausrichtung eines inter-
kulturellen Kinderfestes zuzüglich der Produktion eines 
das Fest dokumentierenden Films. Die Festbetragsfinan-
zierung steht Ihnen im Rahmen Ihres Finanzplanes zur 
freien Verfügung. Egal, wie wirtschaftlich oder unwirt-
schaftlich Sie nunmehr das Projekt führen, die 40.000 

1	 BMF Schreiben vom 15.08.2006; 
	 zum Geschäftszeichen: IV A 5 - S 7200 - 59/06
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Euro stehen „fest“ in Ihren Planungen, solange diese im 
Rahmen von Antrag und Bescheid verausgabt werden. 
Lediglich im Extremfall – bei Verletzung von Pflichten – ist 
mit der Rücknahme des Leistungsbescheides und dem 
Erlass eines Rückerstattungsbescheides die Festbetragsfi-
nanzierung gefährdet. 

Die Fehlbedarfsfinanzierung hingegen ist variabel gestal-
tet. Sie deckt Ihren Fehlbedarf ab. Sie ist mithin abhängig 
von Ihrer Leistungsfähigkeit und Ihrem Erfolg/Misserfolg. 

Beispiel 7

Sie erhalten eine Fehlbedarfsfinanzierung für den oben 
genannten Zweck. Maximal in Aussicht gestellt sind Ihnen 
40.000 Euro. 
Nun gelingt es Ihnen, das Kinderfest gemeinsam mit 
einem Kindergartenträger zu organisieren und einen .
Filmemacher zu überreden, die Produktion preisgünstig 
zu gestalten. Sie ersparen sich Aufwand in Höhe von 8.000 
Euro. Darüber hinaus gelingt es Ihnen dank Ihrer Koch-
lust, mit dem Verkauf von Speisen noch weitere 2.000 Euro 
über Plan zu erwirtschaften. Sie ahnen, was folgt? Ihr 
Erfolg wird der Fördersumme gegengerechnet. Ihr ange-
meldeter Fehlbedarf von einst 40.000 Euro ist gemindert 
um 10.000 Euro. Ihr Zuschuss wird mit 30.000 Euro zur 
Auszahlung gebracht.

Ferner ist der Begriff der Anteilsfinanzierung bekannt. Bei 
dieser ist in den Förderrichtlinien festgelegt, welchen pro-
zentualen Anteil die öffentliche Hand Ihnen zur Unterstüt-
zung von Institution oder Projekt leisten wird. 
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Beispiel 8

Die öffentliche Hand beteiligt sich an Ihrem Vorhaben der 
Errichtung eines Bildungszentrums anteilig mit 75 Pro-
zent. 25 Prozent müssen von Ihnen selbst (oder durch von 
Ihnen eingeworbene Drittmittel-Spenden etc.) als Eigen-
anteil aufgebracht werden.

2. Spenden

Der dem Zuschuss gewidmete Beitrag hat bereits gezeigt, 
wie vielfältig eine Zuwendung ausfallen kann und wie nütz-
lich es ist, Ausgestaltung und Interpretation von Zuschüssen 
zu verstehen. Mit der Spende verhält es sich ebenso. 

2.1 Im Allgemeinen

Unter einer Spende versteht man eine freiwillige und von 
keinem eigenen Primäranspruch des Spenders bzw. der 
Spenderin abhängig gemachte Leistung. Ihr darf kein auf 
Gegenseitigkeit bezogenes Grundlagengeschäft innewoh-
nen. 

Keine Spende ist gegeben, sofern sich der Spender bzw. 
die Spenderin ganz besondere Rechte vom Empfänger 
bzw. der Empfängerin der Spende einräumen lässt. Solche 
Geschäfte fallen unter das Sponsoring und werden im 
anschließenden Kapitel erörtert.

Beispiel 9

Ihr jüdischer Fußballclub wird seitens eines spendablen 
Wirtschaftsunternehmens mit einem großen Euro-Betrag 
bedacht. Sie sollen sich im Gegenzug verpflichten, die Pro-
dukte des Unternehmens zu bewerben. 

·
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Ebenso liegt keine Spende vor, wenn der Empfänger bzw. 
die Empfängerin von sich heraus dem Spender bzw. der 
Spenderin Leistungen zur Kompensation anbietet. 

Beispiel 10

Dem/der Spender/-in wird im Gegenzug für eine Spende 
von 10 Euro ein mit „Fight Against Racism“ bedrucktes 
Motto- T-Shirt „geschenkt“. 

Die Überweisung einer Geldbuße im Zuge der Erledi-
gung eines Ordnungswidrigkeits- oder Strafverfahrens 
stellt keine Spende dar. Es mangelt an der Freiwillig-
keit der Leistung, da sich der Leistende die Beendigung 
des Verfahrens und mithin einen Vorteil in eigener 
Sache erkauft.

Beispiel 11

Im Strafverfahren gegen M. bietet die Staatsanwaltschaft 
die Einstellung des Verfahrens gegen Auferlegung einer 
Geldbuße an. M. leistet daraufhin an Sie, einem gerichts-
bekannten Verein zur Förderung von Bildung und Erzie-
hung.

Der Verzicht des Spenders, Nutzungen aus einer ihm 
gehörigen Sache zu ziehen und diese einem anderen 
zu ermöglichen, ist ebenso keine Spende.

Beispiel 12

Sie entdecken auf dem Anwesen eines Unternehmers eine 
alte und funktionstüchtige – gleichwohl seit Jahren nicht 
genutzte – Druckmaschine. Der Unternehmer erhebt 
keine Einwände gegen eine Nutzung. Sie setzen Sie not-
dürftig in Stand und drucken Ihre Vereinsinfobriefe. 

·

·

·
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Spenden werden zudem nach der Art der Übergabe unter-
schieden:

Direktspende – wird unmittelbar an begünstigte Körper-
schaft geleistet
Durchlaufspende – wird an öffentlichrechtliche Körper-
schaft geleistet, die das Geld oder die Sache weiterleitet
Umwegspende – wird unmittelbar an begünstigte Körper-
schaft geleistet, die das Geld an öffentlichrechtliche Körper-
schaft überweist und danach von ihr wieder zurückerhält 
(Listenverfahren)

Nach den gesetzlichen Änderungen zum 01.01.2000, nach 
denen eine Spende direkt an den Träger geleistet und von 
diesem gezeichnet werden darf, ist die Direktspende vor-
herrschend. Durchlaufspenden lassen sich im Bereich öffent-
licher Aufrufe und Spendenmarathons ausmachen. 

Soweit eine Spende vorliegt, ist nach solchen im Sinne der 
Bestimmungen des Steuerrechts (§10b EStG, §9 UStG) und 
übrigen Spenden zu unterscheiden. Gemeinhin werden erst-
genannte Spenden erbracht. Dem liegen die motivierenden 
steuerrechtlichen Bestimmungen zugrunde. Diese beschäfti-
gen uns weiter unten. 

Übrige Spenden – ohne Bescheinigung für das Finanzamt - 
finden wir  z. B. im Fall von Groschenspenden (Sparbüchse an 
Tankstellen für das Kinderhilfswerk) oder der Sammelbüchse 
auf der Straße (Kirchen, Träger der Jugendhilfe und NPO/
NGO sammeln für gemeinwohlorientierte Zwecke) oder dem 
„herumgehenden Hut“ (auf Veranstaltungen neben dem 
Eintritt noch zusätzlich eingeworbenes Geld). Diese Spenden 
kommen über eine Geringfügigkeitsgrenze weniger Euro 
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selten hinaus. Sie sind allein beim Erwerber bzw. der Erwer-
berin zu verbuchen. 

Spender bzw. Spenderin kann mit Ausnahme von Minderjäh-
rigen und betreuungspflichtigen Personen jede natürliche 
und jede juristische Person sein. Selbst die öffentliche Hand 
kann spenden. 

Beispiel 13 

Zoo, Museum oder Bibliothek (in unmittelbarer Kommu-
nalverwaltung betriebene und ertragssteuerrechtlich 
erfasste Betriebe gewerblicher Art) steuert Ihnen für die 
von Ihrer Organisation an Schulen betriebene Aufklä-
rungsarbeit zu affinen Themen einen kleinen Betrag bei. 

Spenden werden ohne Bescheid und ohne einen die Schrift-
form voraussetzenden Akt erbracht. Gleichwohl folgt für 
beide Seiten anschließend eine ordentliche Quittierung in 
Form der steuerrechtlichen Bescheinigung und Verbuchung 
der Spende. 

Achten Sie bitte ganz besonders darauf, das die Verwendung 
eines amtlichen Vordrucks unabdingbar ist, (§ 50 Abs. 1 
EStDV). Von Bedeutung ist insbesondere, dass

die Einnahme der Zuwendung ordnungsgemäß aufge-
zeichnet wird, also Datum, Anschrift, Betrag angegeben 
sind
der Verwendungszweck erkennbar ist (es ist darauf zu 
achten, dass diesem die Beförderung des Empfängers 
bzw. der Empfängerin zu entnehmen ist und dass der 
Geld- oder Sachleistung eben nicht eine Zielsetzung auf 
Gegenleistung entnommen werden kann)

·

·
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Sachzuwendungen nach aktuellem Zeitwert bewertet 
werden
die Spende durch eine laut Satzung oder Beauftragung 
zur Entgegennahme und Unterschriftsleistung berech-
tigten Person bestätigt wird

Wie Sie in dieser Praxishilfe bereits mehrfach gelesen haben, 
können Spenden in Form von Geld-, Sach- und Zeitspenden 
erbracht werden. 
Sie haben betreffend Geld- bzw. Sachzuwendungen gegen-
über dem Spender bzw. der Spenderin unterschiedliche .
Formulare zu verwenden. Die Spendenbescheinigung darf 
eine DIN A 4-Seite nicht überschreiten.

Erleichterungsregeln gelten für Spenden bis zu einem 
Betrag von 200 Euro (alte Regelung bis 31.12.2006 100 Euro). 
Dem Spender bzw. der Spenderin kann die Spende in diesem 
Fall auch dann steuerlich anerkannt werden, wenn lediglich 
ein Originaleinzahlungsbeleg vorliegt. Das entlastet Sie als 
Empfänger bzw. Empfängerin einer Kleinspende von Auf-
wand.

In den eigenen Büchern haben Sie folgende Aufzeichnungen 
nachvollziehbar zu halten: 

Zeitpunkt der Vereinnahmung der Zuwendung 
Nachweis über die zweckentsprechende Verwendung 
Doppel der Spendenbestätigung 
Grundlagen der Wertermittlung von Sachspenden 
Grundlagen der Wertermittlung von Zeitspenden .
(geldwerte Erstattungsansprüche, die Ihnen gespendet 
wurden) 

·

·

·
·
·
·
·
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2. 2 Im Besonderen

Bei Sachzuwendungen und beim Verzicht auf Erstattung von 
Aufwand (Zeitspenden) müssen sich aus den Aufzeich-
nungen auch die Grundlagen für den von Ihnen bestätigten 
Wert ergeben.

Zur Wertermittlung

Geldspenden werden in einer anerkannten Währung 
erbracht. Sie entsprechen dem Realwert des geleisteten 
Betrages in Euro und  werden entsprechend dem Wert 
der geleisteten Geldsumme bewertet. 
Sachspenden sind nur die unmittelbar in das Vermögen 
des Erwerbers bzw. der Erwerberin und nur zum Zwecke 
der Beförderung anerkannter Zwecke übergegangenen 
Spenden. Damit ist eine klare Abgrenzung zum Verkaufs-
erlös aus gespendeten Sachen zu ziehen. .
Die Höhe des Wertes hat der Spender bzw. die Spenderin 
nachzuweisen. Sofern die Sachspende aus dem Betriebs-
vermögen des Spenders bzw. der Spenderin stammt, ist 
der Buchwert anzusetzen. Gelingt keine Bewertung der-
gestalt, ist nach billigem Ermessen zu schätzen. Hierzu ist 
mit am Markt üblichen Preisen zu arbeiten. Bei neuwer-
tigen Sachen empfiehlt sich ein Preisvergleich mit Anbie-
terpreisen. Bei gebrauchten Sachen ist ebenso zu eruie-
ren, wieviel ein Käufer am Markt noch leisten würde. 

Beispiel 14

Ihre Organisation erhält unentgeltlich einen Pkw zum 
Eigentum und zur Beförderung behinderter Kinder über-
lassen. Laut Schwacke hat dieser einen Wert von 3.000 
Euro. Sie verbuchen mithin eine Sachspende im Wert von 
3.000 Euro.

·

·
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Beispiel 15

Die Erbin Ihres ehemaligen Vereinsmitglieds überträgt 
Ihrer Organisation die  aus 200 selbstgeschaffenen Bildern 
bestehende Kunstsammlung des Verstorbenen. Hier ist 
eine Bewertung und eine Spendenquittung faktisch 
unmöglich. Die Bilder können aber zu einem Erinnerungs-
wert von 1 Euro in Ihre Bücher eingetragen werden.

Erbrachte Arbeits- und Dienstleistungen, die ihrerseits 
nicht vergütet werden, können als Zeitspenden ver-
bucht werden. Hierzu ist notwendig, dass die Leistun-
gen nicht von Beginn an unter der Bedingung des Ver-
zichts erbracht worden sind. Der bzw. die Leistende 
muss „nach“ erbrachter Leistung auf die Erstattung 
verzichtet haben. Ebenso darf der Empfänger bzw. die 
Empfängerin der Leistung nicht von Beginn an mit 
einer ohnehin „geschenkten“ Leistung gerechnet, son-
dern muss den Willen zur Vergütung gehabt haben. 
Zeitspenden sind ebenso zu bewerten. Welchen 
Betrag hätte der Spender bzw. die Spenderin mutmaß-
lich erhalten bzw. hätte er/sie fordern können. Sie 
sehen, auch hier ist der Spender selbst in der Pflicht, 
die entgeltwerte Höhe seiner bzw. ihrer Leistungen 
anzugeben.

Beispiel 16

Ihre Organisation betreibt ein Internetportal und veröf-
fentlicht literarische Texte im Kontext von Völkerverstän-
digung und Partizipation.
Ursprünglich hatten Sie dem für die Betreuung der Seite 
engagierten Webmaster ein marktübliches bzw. ange-
messenes Entgelt von 45 Euro pro geleistete Stunde zuge-
sichert. Sie hätten diesen Betrag auch bezahlt. Tatsächlich 

·
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verzichtet der Webmaster jedoch und bittet Sie um die 
Quittierung einer Spende über 450 Euro (einer Zeitspende 
über 10 Stunden).

Der Spender bzw. die Spenderin darf auf die Richtigkeit der 
Zuwendungsbestätigung vertrauen. Bei unrichtig ausge-
stellten Zuwendungsbestätigungen oder falsch verwende-
ten Zuwendungen haftet der Aussteller bzw. die Ausstellerin 
mit 30 Prozent für Körperschaftssteuer bzw. Einkommens-
steuer bei privaten Spenden. Diese Regelung löst die bishe-
rige 40 Prozent Regel rückwirkend zum 01.01.2007 ab; siehe 
Gesetz zur weiteren Stärkung des bürgerschaftlichen Enga-
gements; BGBl 2007 I S. 2332.
Eine weitere Neuregelung zum 1. Januar 2007 betrifft die 
Höhe der abzugsfähigen Spenden. Danach gilt insbesondere 
Folgendes:
Die Höchstgrenzen für die steuerliche Berücksichtigung von 
Spenden oder Sachzuwendungen für gemeinnützige, mild-
tätige, kirchliche, religiöse oder wissenschaftliche Zwecke 
werden einheitlich auf 20 Prozent des Gesamtbetrags der 
Einkünfte oder 0,004 Prozent der Summe aus Umsätzen und 
Löhnen und Gehältern angehoben. Die Bestimmung zur Ver-
teilung von Großspenden auf mehrere Jahre ist entfallen. 
Spenden oberhalb der Höchstgrenzen oder Spenden, die sich 
steuerlich nicht auswirken, können zeitlich unbegrenzt in 
andere Jahre vorgetragen werden; eine Rücktragsmöglich-
keit ist entfallen (§ 10b Abs. 1 EStG n. F.). Für die Körper-
schafts- und Gewerbesteuer gelten entsprechende Rege-
lungen.
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Regelfall 5 %

§ 10b I 1 EStG, § 9 Nr. 3 KStG

bei Förderung 

mildtätiger, 

kirchlicher, 

religiöser, 

wissenschaftlicher und

als besonders förderungs-

würdig anerkannter 

gemeinnütziger Zwecke

·

·

·

·

·

Ausnahmefall 10 % (5 % zzgl. 5 %)

§ 10b I 2 EStG, § 9 Nr. 3 KStG

bei Förderung

mildtätiger,

wissenschaftlicher,

als besonders 

förderungswürdig 

anerkannter kultureller 

Zwecke

·

·

·

unter Verweis auf §§52 – 54 alle steuerbegünstigten Zwecke

Regelfall 20 %

§ 10b I 1 EStG, § 9 Nr. 3 KStG

bei Unternehmen wahlweise Begrenzung des Spendenabzugs auf 

0,002 % der gesamten Umsätze im Kalenderjahr zuzüglich 

aufgewendeter Löhne und Gehälter

Abzugsbegrenzung bei Spenden (alt)

oder

bei Unternehmen wahlweise Begrenzung des Spendenabzugs auf 

0,004 % der gesamten Umsätze im Kalenderjahr zuzüglich 

aufgewendeter Löhne und Gehälter

oder

Abzugsbegrenzung bei Spenden (neu)
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Vielen – wenngleich nicht allen – Spendern und Spende-
rinnen ist die zweckentsprechende Verwendung ihrer 
Zuwendung wichtig. Sie verfolgen dabei primär die Beförde-
rung ganz konkreter Handlungen des Empfängers bzw. der 
Empfängerin. Oft sind auch bestimmte Attribute auf sekun-
därer Ebene kausal und wichtig. 
Ob eine vertragliche Vereinbarung auf Gegenseitigkeit 
damit noch nicht angenommen werden kann, wird den 
Spendern bzw. Spenderinnen in Einzelfällen dennoch das 
Recht eingeräumt, fehlverwendete Spenden zurückerstattet 
zu bekommen. 

Beispiel 17 

Eine Organisation erhält von Opfern Spenden zum Zwecke 
der Aufarbeitung der DDR-Diktatur. Den spendenden 
Opfern wurde nicht bekannt gegeben, dass die Organisa-
tion Personal beschäftigt, das tief in stalinistische Ideolo-
gien verstrickt ist. Eine Mittelfehlverwendung muss ange-
nommen werden. 

3. Sponsoring

Der Begriff des Sponsoring komplettiert dieses Kapitel. Auch 
er wird für gemeinhin fehlinterpretiert. 

3.1 Im Allgemeinen 

Unter Sponsoring wird üblicherweise die Gewährung von 
Geld und geldwerten Vorteilen durch Unternehmen zur För-
derung von Personen, Gruppen und/oder Organisationen in 
sportlichen, kulturellen, kirchlichen, wissenschaftlichen, 
sozialen und/oder ökologischen Bereichen verstanden, mit 
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der regelmäßig auch eigene unternehmensbezogene Ziele 
der Werbung oder Öffentlichkeitsarbeit verfolgt werden. 
Sponsoring basiert auf dem Prinzip von Leistung und Gegen-
leistung. Es soll zumeist den Bekanntheitsgrad eines Unter-
nehmens erhöhen oder sein Image positiv beeinflussen. Der 
eigennützige Werbeeffekt des Sponsors steht im Vorder-
grund. Sponsoringengagements sind aus diesen Gründen 
auch oftmals längerer Natur, Leistungen und Gegenleistun-
gen müssen sich langfristig entsprechen. Zu diesem Zweck 
werden bilaterale, sprich zweiseitige, Verträge geschlossen. 
Im Rahmen der Vertragsfreiheit sind den Ausführungen der 
Verträge keine Grenzen gesetzt. 

3. 2 Im Besonderen

Es gibt vielfältiges Sponsoring. Herauszuheben sind aber das 
klassische und das soziale Sponsoring. 

Im Rahmen des klassischen Sponsoring soll dieses mit dem 
erzielten oder nicht erzielten Werbeeffekt stehen und fallen. 

Beispiel 18 

Ein Sponsor wirbt für fünf Jahre auf den Trikots, der Web-
seite und den übrigen öffentlichen Materialien eines Erst-
ligaclubs; er sponsert 10 Mio. Euro pro Jahr, da der Club im 
nationalen wie internationalen Wettbewerb eine positive 
Rolle spielt und eine hohe TV-Präsenz hat. Aus letzterer 
leitet der Sponsor den Zugang zu Kundengruppen her, die 
Produkte des Sponsors erwerben sollen. Für den Fall, dass 
der Club wider Erwarten in sportliche Not gerät und 
absteigt, wird sich der Sponsor vertraglich Ausstiegsmög-
lichkeiten einräumen lassen. Sein eigenes Ziel der Anspra-
che vieler Kundengruppen scheint ihm infolge weg-.



442 | Juristische Definition von Fundraisingbegriffen

brechender TV-Präsenz entweder nicht mehr erreichbar 
oder aber er fürchtet um die Exklusivität seiner Produkte. 
Diesen könnte nunmehr ebenso Zweitklassigkeit anhaf-
ten.

Im Rahmen des sozialen Sponsorings soll das Image des 
Sponsors in besonderem Maße herausgestellt und gepflegt 
werden. Die gesellschaftspolitische Verantwortung steht im 
Mittelpunkt. 

Beispiel 19

Eine im Übrigen auf große Kapitaltransaktionen aus-
gerichtete Bank fördert ein kleines Coachingprogramm 
für junge Existenzgründer und Existenzgründerinnen. .
Es soll Verantwortung für jene Personen übernommen 
werden, die im normalen Geschäftsverkehr eine eher 
untergeordnete Rolle spielen und keine besondere Ziel-
gruppe der Bank darstellen. Der Bank ist wichtig, abstrakt 
Impulse zu geben und Verantwortung zu übernehmen. 
Dahinterstehende konkrete und individualisierbare Ziele 
sind nicht gegeben. 

Aus den Gründen des Setzens und Überprüfens von Zielen, 
aber auch wegen der Rechtssicherheit im Allgemeinen wer-
den Sponsoringverträge der Regel nach schriftlich abgefasst. 
Beispielsweise wären nachstehende Punkte zu klären, wofür 
Sie sich im Rahmen Ihrer Projektüberlegungen und Akquise-
bemühungen selbst schon einmal erste Antworten zurecht-
legen sollten:

0. Prämbel und Projekttitel

Herausstellung eines gemeinsamen Interesses Sponsor/ 
Gesponserte/r 

·
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verbindende Elemente skizzieren
kreativen Projekttitel wählen, der  z. B. in der Nähe zum 
Sponsor steht oder eine 
Verknüpfung vom Sponsor zum/zur Gesponserten zulässt

1. Gegenstand der Sponsoringvereinbarung

 z. B. Förderung von Kunst und Kultur, Vielfalt etc. durch 
gezielte Aktionen des/der Gesponserten 
 z. B. Veranstaltung von Workshops, Messen, Ausstellun-
gen etc. durch die/den Gesponserte/n 
Leistungen der/des Gesponserten für den bzw. gegenüber 
dem Sponsor
gemeinsame Kommunikation
Ziele
Zwischenziele

2. Laufzeit der Sponsoringvereinbarung 

Befristung
Optionen automatischer Verlängerung

3. Höhe des Betrages und Leistungsziele/Fristen

Einmalzahlung
Abschläge

4. Nebenpflichten/weitere Leistungen des/der 

Gesponserten 

Informationspflichten 
Aufzeichnungspflichten
Abrechnungspflichten
übrige Pflichten (z. B. Übertragung von Rechten nach 
dem Urheberrechtsgesetz)
gegebenenfalls Leistungen für und gegenüber Dritten

·
·

·

·

·

·

·
·
·

·
·

·
·

·
·
·
·

·
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5. Vertraulichkeitsregelungen

Datenschutz und Betriebsgeheimnisse

6. Zuständigkeiten

für weitere Absprachen autorisierte Ansprechpartner 
bzw. Ansprechpartnerinnen
im Fall des Einbeziehens Dritter

7. Kündigungsoptionen 

für den Sponsor ( z. B. infolge Zweckverfehlung)
für die/den Gesponserte/n ( z. B. infolge Negativschlagzei-
len zu lasten des Sponsors)

8. Haftung

für Gesamt-/ für Einzelmaßnahmen
Freistellungen 

9. Schlussbestimmungen

die salvatorische Klausel
die Schriftformerfordernis
gegebenenfalls eine Schiedsklausel und/oder Vorrang 
von Schlichtung und Mediation vor Rechtsstreit

Zum Punkt 1 der zu vereinbarenden Leistungen des/der 
Gesponserten soll auf nachstehende Beispiele verwiesen 
werden (nach Haunert):

·

·

·

·
·

·
·

·
·
·
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Überlassung der Nutzungsrechte am Logo des/der Gesponserten, das 

der Sponsor nutzen darf

Vorträge über die Arbeit des/der Gesponserten, Führungen durch das 

Projekt für MitarbeiterInnen und GeschäftspartnerInnen des Sponsors 

durch die Gesponserten

Beratungsleistungen für Mitarbeiter/-innen (zum Beispiel Aufklärung 

oder Betreuung) des Sponsors

Pressekonferenzen für den Sponsor in den Räumen des/der 

Gesponserte/n

Vorführungen durch Projekte des/der Gesponserten für die 

MitarbeiterInnen und GeschäftspartnerInnen des Sponsors

Teilnahme des/der Gesponserten an Veranstaltungen, auf 

Messeständen, Pressekonferenzen des Sponsors

Eigene öffentlichkeitswirksame Ereignisse (zum Beispiel Tombola) für 

Marketingabsichten des Sponsors öffnen, z. B. durch eine Verbindung 

des Veranstaltungsmottos mit dem Namen des Sponsors 

(Titelsponsoring)

Aufdrucke auf Eintrittskarten, Plakaten, in Büchern, 

Geschäftsberichten und Programmheften; Hinweise auf den Sponsor 

in Veröffentlichungen des/der Gesponserten

Unterstützung des Sponsors bei Benefizveranstaltungen

Bereitstellung von Werbeflächen, zum Beispiel auf gesponserten 

Autos oder in den Räumen des/der Gesponserten

Platzierung von Beiträgen über das Projekt in den Medien oder in 

Betriebszeitungen beider Partner

Vermittlung von Kontakten zu Politik und Medien; Zugang zu neuen 

Zielgruppen durch Überlassung der Mitgliederdatei des/der 

Gesponserten
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Als für Ihr Projekt oder gar Ihre Institution Verantwortliche/r 
müssen Sie erkennen, dass die Förderung durch den Sponsor 
an beschriebene Bedingungen geknüpft sein kann. Suchen 
Sie den Ausgleich zwischen Ihren Interessen und denen des 
Sponsors. Beachten Sie, dass aktive Unterstützungshand-
lungen zugunsten des Sponsors eine wirtschaftliche 
Geschäftstätigkeit auslösen können. Dies hat bei Überschrei-
tung der Umsatzfreigrenzen von 35.000 Euro Auswirkungen 
auf die Anerkennung Ihrer Institution als gemeinnütziger 
Träger. 

Mehr dazu erfahren Sie im nachfolgenden Kapitel zum 
Thema Gemeinnützigkeit und Steuern.
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für den Träger selbst für Dritte

Das Steuerrecht im Fundraising

Von André J.  Lindebaum

1. Gemeinnützigkeit

Bisher wurden die unterschiedlichen Begriffe im Fundrai-
sing erläutert. Nun folgt die steuerrechtliche Dimension.
Fundraising und insbesondere das Einwerben von Zuschüs-
sen oder Spenden und das Sponsoring ist oftmals mit dem 
steuerrechtlichen Thema der Gemeinnützigkeit verbunden. 
Die häufig gestellte Frage „Dürfen/können Sie mir eine Spen-
denquittung ausstellen?“ lautet übersetzt und technisch 
nichts anderes als „Sind sie als gemeinnützig anerkannt?“ 
Deren Verneinung ist quasi ein k.o. für viele Fundrai-
singbestrebungen. Wir unterstellen Ihrer Organisation 
daher positiv, dass Sie diese Anerkennung besitzt oder aber 
beantragt. Hierzu zunächst einige grundsätzliche Ausfüh-
rungen.

steuerliche

Vorteile

übrige 

Vorteile

ertragssteuermindernder 

Spendenabzug

Vorteile der Gemeinnützigkeit
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Der Begriff der Gemeinnützigkeit wird in den §§51 – 68 Abga-
benordnung (AO) geregelt. Er regelt steuerrechtliche Privile-
gien. Diese werden ausschließlich Körperschaften zuteil, 
welche eine bestimmte Zweckverfolgung betreiben. Körper-
schaften sind entweder juristische Personen des privaten 
oder des öffentlichen Rechts. Zu den juristischen Personen 
des Privatrechts werden insbesondere gezählt:

der eingetragene Verein – e. V. 
die eingetragene Genossenschaft – e. G. 
die Gesellschaft mit beschränkter Haftung – GmbH
die Aktiengesellschaft – AG

(Anmerkung: Ab 01.01.2008 wird es die GmbH als „kleine 
GmbH“ geben. Mit der Novellierung sind einige Anreize 
auch und gerade für bis dato als Vereine organisierte 
juristische Personen verbunden. Änderungen des Steuer-
rechts und der Gemeinnützigkeit gehen mit dieser 
Gesetzesänderung nicht einher. Gleichwohl sollten Sie 
sich zur Unternehmenssteuerreform 2008 und zum 
Gesetz zur Modernisierung des GmbH-Rechts und zur 
Bekämpfung von Missbräuchen (MoMiG) noch einmal 
gesondert informieren.)

In aller Regel werden Vereine und GmbHs als gemeinnüt-
zige Träger betrieben. Gemeinnützige Aktiengesellschaften 
und gemeinnützige Genossenschaften sind die Ausnahme, 
kommen aber gerade im Kulturbereich nunmehr verstärkt 
vor.

Unterstellt, Sie gründen oder führen bereits einen Verein 
und möchten als gemeinnützig anerkannt werden, um als 
Organisation am Spendenmarkt interessant zu werden. Sie 

·
·
·
·
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müssen nachstehende Bestimmungen in Satzung und tat-
sächlicher Geschäftsführung beachten: 

die Gewähr, ausschließlich und unmittelbar gemeinnüt-
zige Zwecke zu verfolgen
die Gewähr, etwaige Gewinne nur für satzungsmäßige 
Zwecke zu verwenden und Mitgliedern keine Gewinnan-
teile oder sonstige Zuwendungen des Vereins zukommen 
zu lassen
die Gewähr, dass der Verein keine Personen durch Ausga-
ben, die dem Vereinszweck fremd sind, oder durch unver-
hältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt
die Gewähr, dass bei Auflösung des Vereins oder bei Weg-
fall seines bisherigen Zwecks das Vermögen nur für steu-
erbegünstigte Zwecke verwendet wird, wobei die 
begünstigte Körperschaft als Empfänger/in oder der 
begünstigte Zweck genannt wird (durch Gesetz zur wei-
teren Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements 
wird nunmehr gar gefordert, zwingend einen ganz 
bestimmten Träger satzungsmäßig zu bestimmen)  

1.1 Gebot der Ausschließlichkeit

Ein Verein kann nur dann als gemeinnützig anerkannt wer-
den, wenn ausschließlich steuerbegünstigte satzungs-
mäßige Zwecke verfolgt werden, § 56 AO.
Das Gebot der Ausschließlichkeit wird durch einen wirt-
schaftlichen Geschäftsbetrieb (Kino, Kneipe, Fest, Musikver-
anstaltung, Tombola etc.) nicht verletzt; dieser darf aber 
nicht satzungsmäßiger oder tatsächlicher Zweck des Vereins 
sein, sondern muss als bloßes Mittel angesehen werden, 
durch das der gemeinnützige Zweck ermöglicht oder ge-.
fördert wird. 

·

·

·

·
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1.2 Gebot der Selbstlosigkeit

Eine Förderung oder Unterstützung geschieht selbstlos im 
Sinne des § 55 AO, wenn dadurch nicht in erster Linie eigen-
wirtschaftliche Zwecke – zum Beispiel gewerbliche Zwecke 
oder sonstige Erwerbszwecke – verfolgt werden und wenn 
die folgenden Voraussetzungen gegeben sind: 

Mittel des Vereins dürfen nur für satzungsmäßige Zwecke 
verwendet werden
kein Mitglied darf Zuwendungen aus den Mitteln des Ver-
eins erhalten
die Mitglieder dürfen im Falle des Ausscheidens nicht 
mehr als eingezahlte Kapitalanteile und den gemeinen 
Wert ihrer Einlagen zurückerhalten
der Verein darf keine Ausgaben tätigen, die dem Zweck 
fremd sind und ebenso auch keine unverhältnismäßig 
hohen Vergütungen zahlen
der Verein hat Mittel grundsätzlich zeitnah für seine steu-
erbegünstigten Zwecke zu verwenden; spätestens in dem 
auf den Zufluss folgenden Kalender- oder Wirtschaftsjahr
es wird ein Nutzen gestiftet, der bei Externen anfällt, 
ohne dass dieser das Handeln beeinflusst 

1.3 Gebot der Unmittelbarkeit

Das Gebot der Unmittelbarkeit erfordert von einem die 
Gemeinnützigkeit anstrebenden Verein, dass dieser die .
satzungsmäßigen und steuerbegünstigten Zwecke selbst 
verfolgt. Lediglich der Förderverein, welcher die gemein-.
nützigen Ziele einer anderen Körperschaft unterstützen 
möchte und dieser sein Vermögen zuwendet, bildet hier eine 
Ausnahme.

·

·

·

·

·

·
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2. Geschäftsbereiche gemeinnütziger Träger

Unternehmen gleich welcher Art arbeiten ertragssteuer-
rechtlich betrachtet in vier Tätigkeitsbereichen:

dem ideellen Bereich
der Vermögensverwaltung
dem Zweckbetrieb
dem wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb.

Gemeinnützigen Trägern ist eine Fokussierung auf den ide-
ellen Bereich und den Zweckbetrieb zu eigen. Sie sind in 
ihrem Wirken streng an die eigene Satzung gebunden. Diese 
enthält detaillierte Angaben zum verfolgten Zweck.  z. B. 
wird mit der Förderung von Kunst und Kultur oder der För-
derung von Bildung und Erziehung der ideelle Bereich 
beschrieben. So der Träger in der Satzung auch ausführt, zu 
diesen Zwecken Bildungsveranstaltungen anzubieten, lässt 
er seinen Zweckbetrieb erkennen – sprich den „Geschäfts-
betrieb“ zum Erreichen des satzungsmäßigen Zwecks. 

Die Satzung macht in aller Regel keine Ausführungen zur 
Vermögensverwaltung. Zu wirtschaftlichen Geschäftsbetrie-
ben sind Ausführungen gar schädlich. Eine Gemeinnützig-
keit kann in einem solchen Fall nicht beschieden werden, 
was nicht bedeutet, dass es in der Praxis keine wirtschaft-
lichen Geschäftsbetriebe gibt. Machen Sie sich frei von dem 
Irrglaube, man dürfe mit einer gemeinnützigen Organisa-
tion kein Geld verdienen! In Maßen sind Sie hierzu sehr wohl 
berechtigt.

·
·
·
·
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Ein Zweckbetrieb (§ 65 AO) liegt nach allgemeiner Definition 

vor, wenn:

der wirtschaftliche Geschäftsbetrieb in seiner Gesamt-
richtung dazu dient, die steuerbegünstigten satzungsmä-
ßigen Zwecke des Vereins zu verwirklichen (Lehre von der 
Zweckverwirklichung)
die Zwecke nur durch einen solchen Geschäftsbetrieb 
erreicht werden können (Zwecknotwendigkeit)
der wirtschaftliche Geschäftsbetrieb zu nicht begünstig-
ten Betrieben derselben oder ähnlichen Art nicht in grö-
ßerem Umfang in Wettbewerb tritt als es bei der Erfül-
lung der steuerbegünstigten Zwecke unvermeidbar ist 
(Konkurrenzklausel)

·

·

·

Die vier Tätigkeitsbereiche
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Wirtschaftliche Geschäftsbetriebe (§ 14 AO) sind:

solche Betriebe, die nicht mehr vom Zweckbetriebsprivi-
leg erfasst sind (negative Abgrenzung)
bzw. solche, denen eine nachhaltig wirtschaftliche Tätig-
keit immanent ist und die über eine Vermögensverwal-
tung hinausgehen, wobei eine Gewinnerzielungsabsicht 
nicht gegeben sein muss (so vergleichsweise in § 14 AO).
Wirtschaftliche Geschäftsbetriebe liegen beispielsweise 
(s.o.) bei Sponsoringmaßnahmen vor, bei denen der Spon-
sor auf Namensnennung und Bewerbung seiner Produkte 
besteht, es sich mithin um einen Leistungsaustausch han-
delt (ob sich das Sponsoring dabei auch „rechnet“ ist 
unbeachtlich).

3. Ertragssteuerrecht 

Die auf Gewinne der Körperschaften erhobenen Ertragssteu-
ern werden als Körperschaftssteuer bezeichnet. Einschlä-
giges Gesetz ist das Körperschaftssteuergesetz (KStG). Als 
Körperschaften gelten (siehe oben) juristische Personen, 
sprich von ihren Mitgliedern unabhängig organisierte 
Rechtsträger mit eigenem Rechtskleid ( z. B. Aktiengesell-
schaft, AG; Gesellschaft mit beschränkter Haftung, GmbH; 
Verein, e. V.; Genossenschaft, e. G.). Gewinne werden regel-
mäßig besteuert, es sei denn, das Gesetz sieht spezielle Aus-
nahmetatbestände vor. Ein solcher Ausnahmetatbestand 
ergibt sich aus §5 I Nr.9 KStG in Verbindung mit §§51 – 68 AO. 
Hiernach werden Körperschaften, die unmittelbar gemein-
nützigen, mildtätigen oder kirchlichen Zwecken dienen, von 
der Ertragsbesteuerung ausgenommen. Beleg für eine ent-
sprechende Zweckverfolgung und Steuerprivilegierung ist 

·

·

·
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der Freistellungsbescheid des örtlich zuständigen Finanz-
amtes (in den Anlagen). Dieser ist alle drei Jahre erneut zu 
beantragen. 

So Sie für Ihre Organisation über einen solchen Freistellungs-
bescheid verfügen und die Gemeinnützigkeit auch im 
Namen führen, reicht dies als Indiz für eine Steuerbefreiung 
freilich noch nicht aus. Entscheidend für den Ausnahme-.
tatbestand ist, dass erwirtschaftete Erträge auch im gemein-
nützigen Bereich Ihrer Aktivitäten entstanden sind. 

3.1 Ertragssteuerrechtliche Behandlung von Zuschüssen

Bei der Bezuschussung muss der Zuschuss mithin in den 
steuerbefreiten Bereich geflossen sein. Dies ist regelmäßig 
dann gegeben, wenn Sie einen echten Zuschuss (s.o.) als ins-
titutionelle Förderung erlangt haben.  In diesem Fall wird 
der Zuschuss dem ideellen Bereich Ihrer Geschäftstätigkeit 
zugesprochen.

Beispiel 20 

Ihre Organisation betreibt eine Informationsstelle zum 
Thema Rechtsradikalismus/Opferschutz. Sie erhalten auf 
fünf Jahre befristet einen Zuschuss für Aufbau und Erhalt 
der Einrichtung. 

Bei einem unechten Zuschuss ist eine genauere Abgrenzung 
nötig. Dieser folgt der Zweckbestimmung der Vereinbarung 
einer klar definierten Gegenleistung. Sie werden hier in aller 
Regel wirtschaftlich tätig. Rein wirtschaftliche Geschäftsbe-
triebe unterliegen mit ihren Erträgen der vollen Besteue-
rung.
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Nehmen Sie sich die Zeit und werfen Sie bei Gelegenheit 
einen Blick in das BMF-Schreiben vom 5. März 1998 IV B 2 - .
S 2144 – 40/98 / IV B 7 – S 0183 – 62/98 - Ertragsteuerliche 
Behandlung des Sponsorings.

Nachdem Sie sich (möglicherweise) durch diesen Absatz 
gequält haben und bevor Sie nun Überlegungen anstellen, 
wie sich der Zuschuss bei Ihnen technisch einfügt und wel-
cher wirtschaftliche Ertrag mit diesem mutmaßlich ver-
knüpft scheint, soll erst einmal eine Entwarnung erfolgen.

Zum einen sieht der Gesetzgeber eine steuerrechtliche Frei-
grenze vor. Hiernach werden Erträge solange nicht ertrags-
steuerrechtlich erfasst, wenn Sie aus umsatzsteuerpflich-
tigen Geschäften herrühren, die ihrerseits unterhalb einer 
Umsatz-Freigrenze von 35.000 Euro liegen (nach alter Rege-
lung bis 31.12.2006 lag die Grenze bei 30.687 Euro). Darüber 
hinaus gewährt der Gesetzgeber Ihnen einen Freibetrag an 
Erträgen i. H. v. 3.835 Euro (§24 KStG) Dieser ist von Ihren 
gesamten Erträgen abzuziehen. Nur der Rest steht der Ver-
steuerung offen. Bitte beachten Sie also die Umsatzgrenze 
bei der Beurteilung der Ertragssteuern. Fragen der Umsatz-
steuer selbst schließen sich später an. 

Beispiel 21

Mit Ihrer letztjährigen öffentlichen Weihnachtsveranstal-
tung haben Sie im Zuge des Verkaufs von Alkoholika und 
Lebensmitteln 7.000 Euro Umsatz gemacht. Weitere 
Umsätze in Höhe von 25.000 Euro erzielten Sie mit dem 
Verkauf einiger Hundert Kopien eines Dokumentarfilms. 
Gesamtjahresergebnis des Umsatzes im steuerpflichtigen 
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Geschäftsbetrieb waren 32.000 Euro. Sie haben die Frei-
grenze nicht überschritten.

Das Beispiel nun ergänzt um einen Zuschuss:

Beispiel 22

Ihre Organisation hat 20.000 Euro Zuschüsse zum Aufbau 
und Betrieb einer Internetseite erhalten. Weiter sind 7.000  
Euro über die Weihnachtsveranstaltung und 25.000 Euro 
über den Verkauf der Kopien des Dokumentarfilms  erlöst 
worden. Dem stehen einerseits Kosten von 20.000 Euro für 
Mitarbeiterentgelt des Webmasters gegenüber. Anderer-
seits folgt noch Aufwand für Weihnachtsveranstaltung 
und Verkauf des Dokumentarfilms in Höhe von 15.000 
Euro. 
Mithin liegt der Jahresumsatz bei 52.000 Euro und über-
steigt  die Freigrenze von 35.000 Euro. Der Jahresertrag 
liegt bei 17.000 Euro (52.000 Euro – 35.000 Euro). .
Ohne den Zuschuss der 20.000 Euro wäre infolge Unter-
schreitens der Umsatzgrenze im wirtschaftlichen 
Geschäftsbetrieb – siehe Beispiel 21 – kein ertragssteuer-
liches Problem aufgetaucht. Mittelbar sorgt der Zuschuss 
nun aber für eine Besteuerung Ihrer sonst steuerbefreiten 
Geschäfte mit Körperschaftssteuer. Die 17.000 Euro fließen 
als Bemessungsgrundlage ein und werden um den Freibe-
trag von 3.835 Euro (§24 KStG) gemindert. Ihr Ertrag wird 
somit aktuell mit  25 Prozent KStG 2007 besteuert. Sie 
haben eine Steuerlast von 3.291,25  Euro zu tragen. (Ab 
2008 gilt mit 15 Prozent ein neuer Körperschaftssteuer-
betrag.) 
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2	 Dort wird die Zuwendung als Betriebsausgabe nach §4 IV EStG, als 
Spende nach §10b EStG, §9 I Nr.2 KStG, §9 Nr.5 GewStG, als steuerlich 
nicht absetzbare Kosten privater Lebensführung nach §12 Nr.1 EStG oder 
bei Kapitalgesellschaften als verdeckte Gewinnausschüttung nach §8 III 
2 KStG gebucht

3.2 Ertragssteuerrechtliche Behandlung von Spenden

Spenden im Sinne des Steuerrechts erzeugen beim Empfän-
ger bzw. der Empfängerin keine steuerbaren Einkünfte. 

3.3 Ertragssteuerrechtliche Behandlung von Sponsoring

Die im Zusammenhang mit dem Sponsoring erhaltenen Leis-
tungen können, wenn der Empfänger bzw. die Empfängerin 
eine steuerbegünstigte Körperschaft ist, steuerfreie Einnah-
men im ideellen Bereich, aus der Vermögensverwaltung 
oder aus dem Zweckbetrieb sein. Im wirtschaftlichen 
Geschäftsbetrieb handelt es sich um steuerpflichtige Einnah-
men. Die Einordnung erfolgt unabhängig von der Zuord-
nung der Zuwendungen beim Sponsor. 2

Es sei auf die Tabelle zu den Tätigkeitsbereichen verwiesen.

4. Umsatzsteuerecht 

Der Umsatzsteuer unterliegen die Umsätze nach §1 Umsatz-
steuergesetz (UStG). Dies sind beispielsweise Lieferungen 
und sonstige Leistungen, die ein Unternehmer bzw. eine 
Unternehmerin im Inland gegen Entgelt im Rahmen seines 
bzw. ihres Unternehmens ausführt. Die Steuerbarkeit wird 
nicht dadurch  ausgeschlossen, das der Unternehmer bzw. 
die Unternehmerin seitens der öffentlichen Hand beauftragt 
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oder gar kraft behördlicher Anordnung aufgefordert wird, 
die Lieferung oder Leistung auszuführen. 

Unternehmer bzw. Unternehmerin ist hierbei, wer eine 
gewerbliche oder berufliche Tätigkeit selbstständig ausübt. 
Gewerblich oder beruflich ist jede nachhaltige Tätigkeit zur 
Erzielung von Einnahmen, selbst wenn die Absicht, Gewinn 
zu erzielen, fehlt.

Auch gemeinnützige Organisationen werden  z. B. mit der 
Organisation und Durchführung von Veranstaltungen, dem 
Verkauf von Informationsbroschüren, der Führung durch 
Kultur- und Gedenkstätten oder dem Abhalten von Lesungen 
zu Unternehmen, soweit sie für eigene Leistungen Entgelt 
einnehmen. 

4.1 Umsatzsteuerrechtliche Behandlung von Zuschüssen

Bei Zuschüssen ist nunmehr darauf zu achten, ob eine Liefe-
rung oder sonstige Leistung des Empfängers bzw. der Emp-
fängerin gegenüber dem Zuwendungsgeber ausgeführt 
wird. Es sind nämlich auch Leistungen an Dritte (Beförde-
rungsleistungen an Schwerbehinderte) vorstellbar, die der 
Empfänger allein gegenüber dem Zuwendungsgeber 
abrechnen darf. Erneut werden unechte und echte 
Zuschüsse unterschieden. Unechte Zuschüsse haben einen 
reinen Entgeltcharakter. Wenn der Leistende bzw. die Leis-
tende seine bzw. ihre Tätigkeit erkennbar um der Gegenleis-
tung willen erbringt, liegt laut ständiger Rechtsprechung 
des Bundesfinanzhofes ein steuerpflichtiges Leistungsaus-
tauschverhältnis vor (BFHE V R 11/97 Urteil vom 13.11.1997, 
abgedruckt in DStR 1998, 118).
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Echte Zuschüsse dienen hingegen „der Ermöglichung von 
Handeln“, also der generellen Förderung der Aktivitäten des 
Empfängers bzw. der Empfängerin. Der Grund der Bezu-
schussung liegt nicht in einem überwiegenden Interesse des 
Zuwendungsgebers als Leistungsempfänger. Vielmehr liegt 
der Grund für den Zuschuss im Allgemeininteresse. Echte 
Zuschüsse sind beispielsweise die institutionelle Förderung, 
Subventionen und Förderprämien. Ein Leistungsaustausch-
verhältnis soll demnach also gerade nicht vorliegen, mithin 
ein umsatzsteuerpflichtiges Geschäft entfallen.

Klärend ist auch hier das BMF-Schreiben vom 15.08.2006, 
dem nachstehende Liste angehört. Sie wird hier auszugs-
weise und reduziert um die Bestimmungen des Bereiches 
Forschung/Entwicklung/Technologie etc. und solche der För-
derung von Gebietskörperschaften wiedergegeben:

Zuwendungen, die aufgrund folgender Nebenbestim-
mungen gewährt werden, sind grundsätzlich als nicht der 
Umsatzsteuer unterliegende echte Zuschüsse zu beur-.
teilen:

…………
Allgemeine Nebenbestimmungen für Zuwendungen 
zur Projektförderung (ANBest-P) - Anlage 2 der VV zu 
§44 BHO
…………
…………
Allgemeine Nebenbestimmungen für Zuwendungen 
zur Projektförderung auf Kostenbasis (ANBest-P-Kos-
ten) - Anlage 4 der VV zu §44 BHO

�.
2.

3.
4.
5.
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Allgemeine Nebenbestimmungen für Zuwendungen 
zur institutionellen Förderung (ANBest-I) – Anlage I 
der VV zu §44 BHO
…………

Aber, ebenso dem Text des BMF-Schreibens entnommen: 

Die Beurteilung schließt im Einzelfall eine Prüfung .
nicht aus, ob aufgrund zusätzlicher Auflagen oder Bedin-.
gungen des Zuwendungsgebers oder sonstiger Umstände 
ein steuerbarer Leistungsaustausch zwischen Zuwen-
dungsgeber und Zuwendungsempfänger begründet wor-
den ist (sprich Umsatzsteuer entsteht).

Beispielhaft erwähnt sind: 
ein Vorbehalt von Verwertungsrechten für den 
Zuwendungsgeber 
(Anmerkung: das kann Sie in solchen Fällen betref-
fen, in denen Sie für den Zuwendungsgeber urheber-
rechtlich geschützte Werke erarbeiten – eine Foto-
linie, ein Buch, ein Gutachten etc.) 
Zustimmungsvorbehalt des Zuwendungsgebers für 
die Veröffentlichung der Ergebnisse 
(Anmerkung: es liegt also nicht in Ihrer Hand, Ihre 
Arbeitsergebnisse der Öffentlichkeit mitzuteilen)
fachliche Detailsteuerung durch den Zuwendungsge-
ber 
(Anmerkung: Der Chef sitzt praktisch im Amt)
Vollfinanzierung an Unternehmen der gewerblichen 
Wirtschaft 
(Anmerkung: was Sie weniger betreffen sollte)

6.

7.

·

·

·

·
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Achten Sie also darauf, ob Sie einen Zuschuss für eine ganz 
spezielle Aufgabe erhalten. In dem Fall wird auf einer wei-
teren Ebene spannend, ob die grundsätzliche Umsatzsteuer-
pflicht – Sie ahnen es vielleicht – erneut Ausnahmen unter-
worfen ist.

Ausnahmen von der Umsatzsteuer befinden sich insbeson-
dere im Zweiten Abschnitt des Umsatzsteuergesetzes, in den 
§§4 ff.
Dabei sind  z. B. hervorzuheben die Bestimmungen nach §4 
Nr. 21, 22, 25 und 26. 

§4 Nr. 21 – dem Schul- und Bildungszweck dienende Leis-
tungen
§4 Nr. 22 – Veranstaltungen wissenschaftlicher oder 
belehrender Art, kulturelle und sportliche Veranstal-
tungen 
§4 Nr. 25 – Leistungen der Träger der öffentlichen Jugend-
hilfe
§4 Nr. 26 – ehrenamtliche Tätigkeit in Form angemes-
senen Aufwendungsersatzes

Es empfiehlt sich an dieser Stelle, zur Vertiefung die sehr aus-
führlichen sowie mit Beispielen und Urteilen unterlegten 
Richtlinien zum §4 UStG zu lesen. 

Nicht zu vergessen ist die Umsatzsteuerbefreiung für Unter-
nehmen, die analog der Einrichtungen von Bund, Ländern 
und Kommunen Leistungen musikalischer, theatralischer, 
archivarischer, botanischer und anderer Art erbringen, 
wenn eine Bescheinigung durch die zuständige Landes-
behörde ausgestellt wird (§4 Nr. 20a) UStG). Sie kann also  z. B. 
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auch für einen Verein gelten, der Kindertheater aufführt 
oder multikulturelle Feste organisiert. 

Wichtig ist hierbei zu wissen, dass das Gesetz nicht von 
einem Befreiungsantrag zur Umsatzbesteuerung und einer 
anschließenden Entscheidung der Landesbehörde spricht. 
Vielmehr soll die Entscheidung ganz allein bei der Behörde 
liegen. Die Entscheidung zur Befreiung von der Umsatz-
steuer kann auch gegen den mutmaßlichen Willen des 
Unternehmens ausfallen. Dies ist dann der Fall, wenn das 
Unternehmen vom Vorsteuerausgleich profitieren möchte, 
die Entscheidung dies aber nicht mehr zulässt.

Beispiel 23 

Die zuständige brandenburgische Landesbehörde ord-
nete in einem Fall die Umsatzsteuerbefreiung eines Kul-
turvereins an. Der Verein hatte zuvor aber jahrelang am 
Vorsteuerabzugsverfahren teilgenommen und sich über 
dieses Verfahren auch teilweise finanziert. Die Entschei-
dung der Landesbehörde wurde erfolglos beanstandet.

Lesen Sie weitergehend hierzu: 
UStR Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur Ausfüh-
rung des UStG (Umsatzsteuer-Richtlinien 2005) zu § 10 
UStG (§ 25 UStDV)

4.2 Umsatzsteuerrechtliche Behandlung von Spenden

Spenden sind Leistungen ohne Gegenleistung. Sie sind 
umsatzsteuerbefreit. 
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4.3 Umsatzsteuerrechtliche Behandlung von Sponsoring

Umsatzsteuerrechtlich stellt sich Sponsoring als ein Aus-
tausch steuerpflichtiger Lieferungen und sonstiger Leistun-
gen entsprechend §1 UStG dar. Seitens der gesponserten 
Organisation werden diese Lieferungen und Leistungen 
außerhalb des ideellen Bereiches erbracht. 

Beispiele 24 

Schaltung von Anzeigen des Sponsors im Programm-
heft
Benennung einer Veranstaltung nach einem Sponsor
Werbung der Mitglieder eines Vereins mit Sponsoren-
namen am Hemdkragen
Absatz von Produkten des Sponsors durch Personal 
des/der Gesponserten

Nicht steuerbare Leistungen, weil nicht im Austausch-.
verhältnis stehend, sind 

Beispiele 25

bloße Namensnennung des Sponsors durch die/den 
Gesponserte/n
Zeitungsbericht mit Foto vom Sponsor
Logo des Sponsors auf Eintrittskarten der Veranstal-
tungen des/der Gesponserten

·

·
·

·

·

·
·
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Soweit keine generellen Befreiungstatbestände des Umsatz-
steuerrechts greifen,  z. B. des §4 Nr.20 UStG, 3 gilt der nor-
male Regelsteuersatz von 19 Prozent. Nur bei Leistungen 
nach §12 UStG ist an den verminderten Steuersatz von 7 Pro-
zent zu denken. 4 

Infolge Ausbleiben von Befreiungstatbeständen ist dem 
gesponserten Betrag mithin ein Umsatzsteuerbetrag zu ent-
nehmen. 

Beispiel 26

Sie haben für Ihr Kinderfest und dem zu produzierenden 
Dokumentarfilm 1.000 Euro von der örtlichen Sparkasse 
als Sponsoring erhalten. Die Sparkasse hat sich das Recht 
zusichern lassen, auf dem Fest einen Stand zur Bewerbung 
ihrer Produkte aufstellen zu können. Zudem soll sie in 
dem zu produzierenden Dokumentarfilm an mehreren 
Stellen positiv benannt werden. Sie erbringen mithin Leis-
tungen an und gegenüber der Sparkasse. Die 1.000 Euro 
haben Entgeltcharakter für einen konkreten Leistungs-
austausch. Irrelevant ist dabei, ob sich Leistung und 
Gegenleistung wirtschaftlich entsprechen. 
Rechtsfolge ist nunmehr, das sie aus den 1.000 Euro die 
Umsatzsteuer herauszulösen haben, welche gegenüber 
dem Finanzamt anzuzeigen ist. Ihnen verbleiben nach 
Abzug der Steuer netto 840,33 Euro. 

3	 Vergleiche auch §12 II Nr. 8a 2
4	 Leistungen nach §12 UStG können insbesondere sein: die Einräumung, 

Übertragung und Wahrnehmung von Rechten, die sich aus dem Ur-
heberrechtsgesetz ergeben, Leistungen im Zusammenhang mit künst-
lerischen Vorführungen u.a.m.
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Als Unternehmen kann Ihre Organisation zur Kleinunter-
nehmerregelung nach §19 UStG optieren. Dies bedeutet, 
dass Ihre eigenen Leistungen, sofern sie insgesamt einen .
Jahresbetrag in Höhe von 17.500 Euro nicht überschreiten, 
umsatzsteuerfrei sind. 

Beispiel 27

Ihr Verein betreibt Integrationsarbeit und tritt gelegent-
lich mit einem von Kindern und Erwachsenen gemeinsam 
geprobten Stück öffentlich auf. Im Geschäftsjahr verbu-
chen Sie regelmäßig Einnahmen von 10.000 bis 15.000 
Euro netto. Es wird keine Umsatzsteuer erhoben. 

5. Haftung im Steuerrecht

Der Aussteller einer falschen Spendenbescheinigung haftet 
gegenüber dem Staat  für entgangene Steuerbeträge, wenn 
er grob fahrlässig oder vorsätzlich eine unrichtige Spenden-
bescheinigung ausstellt oder veranlasst, dass Zuwendungen 
nicht zu den in der Bestätigung angegebenen Zwecken ver-
wendet werden. Gleiches gilt bei Verstößen gegen die tat-
sächliche Geschäftsführung. Die Haftung beträgt 30% (neue 
Regelung) des zugewendeten Betrages zuzüglich gegebe-
nenfalls der Gewerbesteuer. 

Bei Nichterfüllung steuerlicher Vorschriften gefährdet die 
steuerprivilegierte Organisation die Gemeinnützigkeit. Mit 
Aufhebung der Gemeinnützigkeit setzt rückwirkend die 
Regelbesteuerung ein. Vertreter bzw. Vertreterin und Orga-
nisation haften entsprechend der §§69 ff. AO für entstan-
dene Steuerschulden.
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Literaturhinweise und Links

BMF Sponsoringerlass vom 18.02.1998 (BStBl 1998 212)
BMF Schreiben vom 02.06.2000 (BStBl I S. 592), 10.04.2003 
(BStBl I S. 286) und 24.02.2004 (BStBl I S.) 
Muster für Zuwendungsbestätigungen, in Beck’sche Steu-
errichtlinien, C.H.BECK Verlag
Schauhoff, Handbuch der Gemeinnützigkeit, Verein – .
Stiftung – GmbH/Recht – Steuern – Personal, 2. Auflage, .
München 2005
Steuerpflicht kommunaler Kultureinrichtungen (Arbeits-
hilfe), DST-Beiträge zur Kulturpolitik, Heft 24 

UStR Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur Ausführung 
des UStG (Umsatzsteuer-Richtlinien 2005) zu § 10 UStG .
(§ 25 UStDV) 

Zuschüsse:
http://195.243.173.120/persoline/servlet/ContentRes
ult?QueryID=QryRangeDetail&queryparam.po_con-
tent.ioid=584767

BMF-Schreiben vom 18.11.1999 zuzüglich Spendenbeschei-
nigungen in den Anlagen

http://www.dorffest.goettelborn.com/downloads/
vereinsrecht/spende.rtf

·
·

·

·

·

·

·
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Anhang

150. Zuschüsse

Allgemeines

(1) 
1 Zahlungen unter den Bezeichnungen „Zuschuss, Zuwen-
dung, Beihilfe, Prämie, Ausgleichsbetrag u. Ä.“ (Zuschüsse) 
können entweder 

Entgelt für eine Leistung an den Zuschussgeber 
(Zahlenden),
(zusätzliches) Entgelt eines Dritten oder
echter Zuschuss

sein. 
2 Der Zahlende ist Leistungsempfänger, wenn er für seine 
Zahlung eine Leistung vom Zahlungsempfänger erhält.
3 Der Zahlende kann ein Dritter sein (§ 10 Abs. 1 Satz 3 UStG), 
der selbst nicht Leistungsempfänger ist.

Zuschüsse als Entgelt für Leistungen an den Zahlenden

(2)
1 Zuschüsse sind Entgelt für eine Leistung an den Zahlenden, 

wenn ein Leistungsaustauschverhältnis zwischen dem 
leistenden Unternehmer (Zahlungsempfänger) und dem 
Zahlenden besteht (vgl. dazu Abschnitte 1 bis 6);
wenn ein unmittelbarer Zusammenhang zwischen der 
erbrachten Leistung und dem Zuschuss besteht, d. h., 
wenn der Zahlungsempfänger seine Leistung – insbeson-
dere bei gegenseitigen Verträgen – erkennbar um der 
Gegenleistung willen erbringt;

�.

2.
3.

�.

2.
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wenn der Zahlende einen Gegenstand oder einen sonsti-
gen Vorteil erhält, auf Grund dessen er als Empfänger 
einer Lieferung oder sonstigen Leistung angesehen wer-
den kann;
wenn (beim Zahlenden oder am Ende der Verbraucher-
kette) ein Verbrauch im Sinne des gemeinsamen Mehr-
wertsteuerrechts vorliegt.

2  Ob die Leistung des Zahlungsempfängers derart mit der 
Zahlung verknüpft ist, dass sie sich auf den Erhalt einer 
Gegenleistung (Zahlung) richtet, ergibt sich aus den Verein-
barungen des Zahlungsempfängers mit dem Zahlenden, z. B. 
den zugrunde liegenden Verträgen oder den Vergaberichtli-
nien (vgl. BFH-Urteil vom 13.11.1997 — BStBl II 1998 S. 169). 
3 Die Zwecke, die der Zahlende mit den Zahlungen verfolgt, 
können allenfalls Aufschlüsse darüber geben, ob die erfor-
derliche innere Verknüpfung zwischen Leistung und Zah-
lung vorliegt. 
4 Die Annahme eines Leistungsaustausches setzt weder auf 
der Seite des Zahlenden noch auf der Seite des Zahlungsemp-
fängers rechtlich durchsetzbare Ansprüche voraus (vgl. BFH-
Urteile vom 23. 2. 1989 — BStBl II S. 638 — und vom 9. 10. 2003 
– BStBl II 2004 S. 322). 
5 Besteht danach eine innere Verknüpfung zwischen der Leis-
tung des Zahlungsempfängers und der Zahlung, ist die Zah-
lung Entgelt für die Leistung des Zahlungsempfängers.

Beispiel 1

Zuschüsse einer Gemeinde an einen eingetragenen Ver-
ein, z. B. eine Werbegemeinschaft, zur vertragsgemäßen 
Durchführung einer Werbeveranstaltung in der Vorweih-
nachtszeit.

3.

4.
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Beispiel 2

Ein Bauherr errichtet ein Geschäftshaus mit einer Tief-
garage und verpflichtet sich gegenüber der Stadt, einen 
Teil der Stellplätze der Allgemeinheit zur Verfügung zu 
stellen. Er erhält dafür ein Entgelt von der Stadt (vgl. BFH-
Urteil vom 13. 11. 1997, a. a. O.).

Beispiel 3

Anfertigung von Auftragsgutachten gegen Entgelt, wenn 
der öffentliche Auftraggeber das Honorar für das Gutach-
ten nicht dafür leistet, die Tätigkeit des Zahlungsempfän-
gers zu ermöglichen oder allgemein zu fördern; zum Leis-
tungsaustausch bei der Durchführung von Forschungs-.
vorhaben, zu der die öffentliche Hand Zuwendungen 
bewilligt hat, vgl. BFH-Urteil vom 23. 2. 1989, a. a. O.

Beispiel 4

Eine Gemeinde bedient sich zur Erfüllung der ihr nach 
Landesrecht obliegenden Verpflichtung zur Abwasser-
beseitigung einschließlich der Errichtung der dafür benö-
tigten Bauwerke eines Unternehmers. Dieser erlangt dafür 
u. a. einen vertraglichen Anspruch auf die Fördermittel, 
die der Gemeinde zustehen..
Der Unternehmer erbringt eine steuerbare Leistung an die 
Gemeinde. Ein für Rechnung der Gemeinde vom Land an 
den Unternehmer gezahlter Investitionszuschuss für die 
Errichtung der Kläranlage ist Entgelt (vgl. BFH-Urteil vom 
20. 12. 2001 — BStBl II 2003 S. 213).
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Zuschüsse als zusätzliches Entgelt eines Dritten

(3) 
1 Zusätzliches Entgelt im Sinne des § 10 Abs. 1 Satz 3 UStG sind 
solche Zahlungen, die von einem anderen als dem Leistungs-
empfänger für die Lieferung oder sonstige Leistung des leis-
tenden Unternehmers (Zahlungsempfängers) gewährt wer-
den. 
2 Ein zusätzliches Entgelt kommt in der Regel nur dann in 
Betracht, wenn ein unmittelbarer Leistungsaustausch zwi-
schen dem Zahlungsempfänger und dem zahlenden Dritten 
zu verneinen ist (vgl. BFH-Urteil vom 20. 2. 1992 – BStBl II 
S. 705). 
3  Der Dritte ist in diesen Fällen nicht Leistungsempfänger. 
4 Ein zusätzliches Entgelt liegt vor, wenn der Leistungsemp-
fänger einen Rechtsanspruch auf die Zahlung hat, die Zah-
lung in Erfüllung einer öffentlichrechtlichen Verpflichtung 
gegenüber dem Leistungsempfänger oder zumindest im 
Interesse des Leistungsempfängers gewährt wird (vgl. BFH-
Urteil vom 25. 11. 1986 –BStBl II 1987 S. 228).

Beispiel 1

Die BA gewährt einer Werkstatt für behinderte Menschen 
pauschale Zuwendungen zu den Sach-, Personal- und 
Beförderungskosten, die für die Betreuung und Ausbil-
dung der behinderten Menschen entstehen..
Die Zahlungen sind Entgelt von dritter Seite für die Leis-
tungen der Werkstatt für behinderte Menschen (Zah-
lungsempfänger) an die behinderten Menschen, da der 
einzelne behinderte Mensch auf diese Zahlungen einen 
Anspruch hat.
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Beispiel 2

Ein Bundesland gewährt einem Studentenwerk einen 
Zuschuss zum Bau eines Studentenwohnheims. Der 
Zuschuss wird unmittelbar dem Bauunternehmer ausge-
zahlt. Es liegt Entgelt von dritter Seite für die Leistung des 
Bauunternehmers an das Studentenwerk vor.

5 Wird das Entgelt für eine Leistung des Unternehmers 
wegen der Insolvenz des Leistungsempfängers uneinbring-
lich und zahlt eine Bank, die zu dem Leistungsempfänger 
Geschäftsbeziehungen unterhalten hat, an den Unterneh-
mer gegen Abtretung der Insolvenzforderung einen Betrag, 
der sich – unter Berücksichtigung von Gewährleistungsan-
sprüchen – an der Höhe des noch nicht bezahlten Entgelts 
orientiert, kann diese Zahlung Entgelt eines Dritten für die 
Leistung des Unternehmers sein (vgl. BFH-Urteil vom 19. 10. 
2001 – BStBl II 2003 S. 210 – zur Abtretung einer Konkursfor-
derung).

(4)
1 Nicht zum zusätzlichen Entgelt gehören hingegen Zah-
lungen eines Dritten dann, wenn sie dem leistenden Unter-
nehmer (Zahlungsempfänger) zu dessen Förderung und 
nicht überwiegend im Interesse des Leistungsempfängers 
gewährt werden. 
2 Die Abgrenzung von zusätzlichem Entgelt und echtem 
Zuschuss wird somit nach der Person des Bedachten und 
nach dem Förderungsziel vorgenommen (BFH-Urteil vom 
8. 3. 1990 – BStBl II S. 708). 
3 Ist die Zahlung des Dritten an den Zahlungsempfänger ein 
echter Zuschuss, weil sie zur Förderung des Zahlungsemp-
fängers gewährt wird, ist es unbeachtlich, dass der Zuschuss 
auch dem Leistungsempfänger zugute kommt, weil er nicht 
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das Entgelt aufzubringen hat, das der Zahlungsempfänger –.
ohne den Zuschuss – verlangen müsste (vgl. BFH-Urteil vom 
9. 10. 1975 – BStBl II 1976 S. 105).

(5)
1 Ein zusätzliches Entgelt ist anzunehmen, wenn die Zahlung 
die Entgeltzahlung des Leistungsempfängers ergänzt und 
sie damit preisauffüllenden Charakter hat.
2  Die Zahlung dient der Preisauffüllung, wenn sie den erklär-
ten Zweck hat, das Entgelt für die Leistung des Zahlungs-
empfängers an den Leistungsempfänger auf die nach Kalku-
lationsgrundsätzen erforderliche Höhe zu bringen und 
dadurch das Zustandekommen eines Leistungsaustauschs zu 
sichern oder wenigstens zu erleichtern (vgl. BFH-Urteil vom 
24. 8. 1967 – BStBl III S. 717). 
3  Entgelt von dritter Seite liegt auch dann vor, wenn der Zah-
lungsempfänger in pauschalierter Form das erhalten soll, 
was ihm vom Begünstigten (Leistungsempfänger) für die 
Leistung zustünde, wobei eine Kostendeckung nicht erfor-
derlich ist (vgl. BFH-Urteil vom 26. 6. 1986 – BStBl II S. 723). 
4 Wegen der Rechnungserteilung bei der Vereinnahmung 
von Entgelten von dritter Seite vgl. Abschnitt 188 Abs. 1.

(6)
1 Nach den vorstehenden Grundsätzen ist auch dann zu ver-
fahren, wenn bei der Einschaltung von Unternehmern in die 
Erfüllung hoheitlicher Aufgaben einer juristischen Person 
des öffentlichen Rechts der eingeschaltete Unternehmer 
einen eigenen gesetzlichen oder sonstigen Anspruch auf die 
Zahlung hat. 
2  Auch wenn es nach den Vergabebedingungen im Ermessen 
des Zuwendungsgebers steht, ob er die Mittel der juris-
tischen Person des öffentlichen Rechts oder unmittelbar 
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dem eingeschalteten Unternehmer gewährt, ist entschei-
dend, dass der Unternehmer einen eigenen Anspruch auf die 
Zuwendung hat (vgl. BMF-Schreiben vom 27. 12. 1990 – BStBl I 
1991 S. 81).

Beispiel 1

Erstattung von Fahrgeldausfällen nach dem SchwbG .
(Schwerbehindertengesetz SGB IX) für die unentgeltliche 
Beförderung von schwerbehinderten Menschen..
Die erstatteten Fahrgeldausfälle sind Entgelt eines Drit-
ten, da die Zahlungen das Fahrgeld abgelten sollen, das 
die nach dem SchwbG begünstigten Personen ansonsten 
als Leistungsempfänger entsprechend dem geltenden 
Tarif hätten aufwenden müssen. Nicht entscheidungs-
erheblich ist, dass die Erstattungen pauschaliert erfolgen. 
Maßgeblich ist vielmehr, dass die Zuwendungen nach 
einem Vomhundertsatz der Fahrgeldeinnahmen berech-
net werden und damit in geschätzter Höhe die erbrachten 
Beförderungsleistungen abgelten sollen. Inwieweit mit 
der Erstattung eine Äquivalenz von Leistung und Gegen-
leistung erreicht wird, ist nicht entscheidend (vgl. BFH-
Urteil vom 26. 6. 1986, a. a. O.).

Beispiel 2

Eine Gemeinde bedient sich zur Erfüllung ihrer hoheit-
lichen Aufgaben im Bereich der Abfallwirtschaft einer 
GmbH. Die GmbH übernimmt die Errichtung und den 
Betrieb von Entsorgungseinrichtungen. Hierfür gewährt 
das Land Zuwendungen, die nach den Förderrichtlinien 
von den abfallbeseitigungspflichtigen Gemeinden oder 
den mit der Abfallbeseitigung beauftragten privaten 
Unternehmern beantragt werden können. 
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a)	 Die Gemeinde ist Antragstellerin..
Das Land zahlt die Zuwendungen an die antragstellende 
Gemeinde aus. Die Gemeinde reicht die Gelder an die 
GmbH weiter. Die GmbH erbringt steuerbare und steuer-
pflichtige Leistungen (Errichtung und Betrieb der Entsor-
gungseinrichtungen) an die Gemeinde. Zum Entgelt für 
diese Leistungen gehören auch die von der Gemeinde an 
die GmbH weitergeleiteten Zuwendungen des Landes. 
Selbst wenn das Land auf Antrag der Gemeinde die Mittel 
direkt an die GmbH überwiesen hätte, wären diese Teil 
des Entgelts für die Leistungen der GmbH.

b)	 Die GmbH ist Antragstellerin..
Das Land zahlt die Zuwendungen an die antragstellende 
GmbH aus. Die GmbH erbringt auch in diesem Fall steuer-
bare und steuerpflichtige Leistungen an die Gemeinde. 
Die Zahlungen des Landes an die GmbH sind zusätzliches 
Entgelt eines Dritten für die Leistungen der GmbH an die 
Gemeinde, da die Zahlungen im Interesse der Gemeinde 
geleistet werden.

Echte Zuschüsse

(7)
1 Echte Zuschüsse liegen vor, wenn die Zahlungen nicht auf 
Grund eines Leistungsaustauschverhältnisses erbracht wer-
den (vgl. BFH-Urteile vom 28. 7. 1994 – BStBl II 1995 S. 86 – und 
vom 13. 11. 1997 – BStBl II 1998 S. 169). 
2  Das ist der Fall, wenn die Zahlungen nicht an bestimmte 
Umsätze anknüpfen, sondern unabhängig von einer 
bestimmten Leistung gewährt werden, weil z. B. der leis-
tende Unternehmer (Zahlungsempfänger) einen Anspruch 
auf die Zahlung hat oder weil in Erfüllung einer öffentlich-
rechtlichen Verpflichtung bzw. im überwiegenden öffent-
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lich-rechtlichen Interesse an ihn gezahlt wird (vgl. BFH-
Urteile vom 24. 8. 1967 – BStBl III S. 717 – und vom 25. 11. 1986 
– BStBl II 1987 S. 228). 
3 Echte Zuschüsse liegen auch vor, wenn der Zahlungsemp-
fänger die Zahlungen lediglich erhält, um ganz allgemein in 
die Lage versetzt zu werden, überhaupt tätig zu werden oder 
seine nach dem Gesellschaftszweck obliegenden Aufgaben 
erfüllen zu können. 
4  So sind Zahlungen echte Zuschüsse, die vorrangig dem leis-
tenden Zahlungsempfänger zu seiner Förderung aus struk-
turpolitischen, volkswirtschaftlichen oder allgemeinpoli-
tischen Gründen gewährt werden (BFH-Urteil vom 13. 11. 
1997, a. a. O.). 
5 Dies gilt auch für Beihilfen in der Landwirtschaft, durch die 
Strukturveränderungen oder Verhaltensänderungen z. B. 
auf Grund von EG-Marktordnungen gefördert werden sollen. 
6 Vorteile in Form von Subventionen, Beihilfen, Förderprä-
mien, Geldpreisen u. dgl., die ein Unternehmer als Anerken-
nung oder zur Förderung seiner im allgemeinen Interesse 
liegenden Tätigkeiten ohne Bindung an bestimmte Umsätze 
erhält, sind kein Entgelt (vgl. BFH-Urteil vom 6. 8. 1970 – BSt-
Bl II S. 730). 
7 Die bloße technische Anknüpfung von Förderungsmaß-
nahmen an eine Leistung des Zahlungsempfängers führt 
nicht dazu, dass die Förderung als zusätzliches Entgelt für 
die Leistung zu beurteilen ist, wenn das Förderungsziel nicht 
die Subvention der Preise zugunsten der Abnehmer (Leis-
tungsempfänger), sondern die Subvention des Zahlungs-
empfängers ist (vgl. BFH-Urteil vom 8. 3. 1990 – BStBl II 
S. 708).
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Beispiel:

Zuschüsse, die die BA bestimmten Unternehmern zu den 
Löhnen und Ausbildungsvergütungen oder zu den Kosten 
für Arbeitserprobung und Probebeschäftigung gewährt..
Damit erbringt die BA weder als Dritter zusätzliche Ent-
gelte zugunsten der Vertragspartner des leistenden 
Unternehmers noch erfüllt sie als dessen Leistungsemp-
fänger eigene Entgeltverpflichtungen.

(8)
1  Zuwendungen aus öffentlichen Kassen, die ausschließlich 
auf der Grundlage des Haushaltsrechts und den dazu erlas-
senen Allgemeinen Nebenbestimmungen vergeben werden, 
sind grds. echte Zuschüsse. 
2  Allgemeine Nebenbestimmungen enthalten keine kon-
kreten Hinweise für die umsatzsteuerrechtliche Beurteilung. 
3  Die dort normierten Auflagen für den Zuwendungsemp-
fänger reichen für die Annahme eines Leistungsaustausch-
verhältnisses nicht aus. 
4 Sie haben den Sinn, den Zuwendungsgeber über den von 
ihm erhofften und erstrebten Nutzen des Projekts zu unter-
richten und die sachgerechte Verwendung der eingesetzten 
Fördermittel sicherzustellen. 
5 Wird die Bewilligung der Zuwendungen darüber hinaus 
mit besonderen Nebenbestimmungen verknüpft, kann ggf. 
ein Leistungsaustauschverhältnis vorliegen. 
6 Besondere Nebenbestimmungen sind auf den jeweiligen 
Einzelfall abgestellte Regelungen, die Bestandteil jeder 
Zuwendung sein können und im Zuwendungsbescheid oder 
-vertrag besonders kenntlich zu machen sind. 
7 Dort können Auflagen und insbesondere Vorbehalte des 
Zuwendungsgebers hinsichtlich der Verwendung des Tätig-
keitsergebnisses geregelt sein. 
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8 Entsprechendes gilt für vertraglich geregelte Vereinba-
rungen. 
9 Regelungen zur technischen Abwicklung der Zuwendung 
und zum haushaltsrechtlichen Nachweis ihrer Verwendung 
sind umsatzsteuerrechtlich regelmäßig unbeachtlich (vgl. 
BFH-Urteil vom 28. 7. 1994 – BStBl II 1995 S. 86). 
10  Zur Behandlung von Zuwendungen des BMBF und des 
BMWi für Forschungs- und Entwicklungsvorhaben vgl. BMF-
Schreiben vom 26. 8. 1999 – BStBl I S. 828.

UStR Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur Ausführung des 
UStG (Umsatzsteuer-Richtlinien 2005) 
Zu § 10 UStG (§ 25 UStDV) 

Abschnitt 150 Zuschüsse
(Druckversion aus www.persoline.de)

Muster Zuwendungsbestätigungen
(download unter: www.bundesfinanzministerium.de/cln_
06/nn_302/DE/Aktuelles/BMF__Schreiben/Veroffentli-
chungen__zu__Steuerarten/einkommensteuer/017.html)
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sender n-tv und zuvor freie Autorin u.a. 

bei RIAS TV sowie für verschiedene Zeitungen und Zeit-
schriften tätig. Ihr beruflicher Schwerpunkt liegt nun in der 
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit gemeinnütziger Organisa-
tionen, insbesondere in deren Möglichkeiten zu Selbstdar-
stellung und Marketing im Internet, z. B. durch Imagefilme, 
Spendenvideos oder Podcasts. .
Kontakt: k.anderson@arcor.de

Friedrich Haunert

Geboren 1957, aufgewachsen in Osna-
brück; Studium in Marburg, Abschluss 
als Diplom-Pädagoge; Promotion zum 
Dr. phil. an der TU Berlin.
Berufliche Stationen: Jugendsozialarbeit, 
Projektentwicklung, wissenschaftlicher 
Mitarbeiter, Weiterbildung in Organisa-

tionsentwicklung, ab 1987 Lehraufträge an verschiedenen 
Berliner Hochschulen, seit 1998 selbstständiger NPO-
Managementberater. Schwerpunkte: Fundraising, Sozial-
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marketing, CSR, Change-Management, Großgruppenmode-
ration. 
Mein besonderes Interesse gilt der Entwicklung des bürger-
schaftlichen Engagements in allen Facetten, partizipativer 
Prozessmoderation und der Anbahnung von Kooperationen 
zwischen der Wirtschaft und dem Dritten Sektor.
www.haunert.com 

Thomas Heppener

Thomas Heppener, geboren 1966, 
Lehrer und Betriebswirt, ist Direktor des 
Anne Frank Zentrums in Berlin. Im Jahr 
2007 wurde er Stiftungsmanager (ebs). 
Thomas Heppener ist seit 15 Jahren in der 
Präventionsarbeit gegen Rechtsextre-
mismus, Rassismus und Antisemitismus 

aktiv. Dabei berät er auch freie Träger und Kommunen bei 
der zivilgesellschaftlichen Entwicklung. Thomas Heppener 
engagiert sich weiterhin in der Jugendgeschichtsarbeit und 
ist Vorstandsmitglied der Stiftung Demokratische Jugend.
Kontakt: 

Norbert Kunz 

Norbert Kunz ist seit 1994 Geschäfts-.
führer der Projektentwicklungs- und 
Beratungsgesellschaft iq consult. 
iq consult ist spezialisiert auf die Ent-
wicklung von Beschäftigungsprojekten 
für benachteiligte Zielgruppen und auf 
die Beratung von Nonprofit-Organisati-

onen. In diesem Rahmen ist Herr Kunz selbst als Fundraiser 
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unterwegs, aber er berät auch diesbezüglich gemeinnützige 
Organisationen. Gemäß seiner Profession als Ökonom liegt 
der Beratungsschwerpunkt im Bereich Organisation und 
Finanzierung. Norbert Kunz wurde  von der international 
tätigen gemeinnützigen Organisation Ashoka als Social 
Entrepreneur 2007 ausgezeichnet. 
Kontakt: kunz@iq-consult.com

André J. Lindebaum

Jahrgang 1975, Potsdam, Volljurist und 
Wirtschaftsjurist (SWA). Tätig u. a.:
2003: Geschäftsführer am Volkswagen 
eigenen M4 Institut in Merseburg und 
Wolfsburg; 2004 bis heute: Justitiar der 
iq consult Unternehmensgruppe. 
Dozententätigkeiten u. a. an der Fach-

hochschule Merseburg und für iq consult im Gesellschafts- 
und Vertragsrecht sowie im Arbeitsrecht. 
Kontakt: lindebaum@iq-consult.com

Anne Stalfort

Anne Stalfort ist Fundraiserin beim .
transatlantischen Bildungsnetzwerk 
Humanity in Action und seit über zehn 
Jahren im Bereich Öffentlichkeitsarbeit 
und Mittelakquise für gemeinnützige 
Organisationen aktiv. Durch Tätigkeiten 
für internationale Bildungsorganisati-

onen, Alumnivereinigungen, Berufsverbände und Medien-
firmen ist sie mit den unterschiedlichen Anforderungen und 
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Möglichkeiten des Fundraisings vertraut. Berufsbegleitende 
mehrjährige Studiengänge im Bereich Fundraising (Fundrai-
sing-Akademie Frankfurt) und EU-Förderung (EMCRA EU-
Fördermittelagentur) ergänzen ihre praktischen Berufs-
erfahrungen. 
Kontakt: a.stalfort@humanityinaction.org

Jirka Wirth

Jirka Wirth, Jahrgang 1972, geboren in 
Meiningen (Thüringen), Dipl.-Betriebs-
wirt (BA) und Fundraising-Manager (FA). 
Von 2002 bis 2005 freiberuflicher Fund-
raiser u.a. für das Anne Frank Zentrum, 
Berlin und das Deutsche Kinderhilfs-
werk. Seit 2005 Leiter Spendenmanage-

ment beim Deutschen Kinderhilfswerk. Nebenberuflich tätig 
als Dozent für Marketing und Fundraising an der Presseaka-
demie in Berlin sowie Seminare und Vorträge zum Thema 
Sozialmarketing für verschiedene Einrichtungen und Insti-
tutionen. Schwerpunkte: Marketing und Sponsoring.
Kontakt: 
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Best Practice aus der Sicht von …

Was ist die beste Fundraising-Aktion, die ich kenne?
Wie lautet meine wichtigste Frage, die in dieser Praxis-
hilfe beantwortet werden sollte?

… Kathrin Anderson

Das für mich beeindruckendste bezüglich Fundraising war 
auf den ersten Blick fast das Gegenteil von Fundraising. 
Nämlich als „Ärzte ohne Grenzen“ Anfang 2005 die Öffent-
lichkeit ausdrücklich bat, der Organisation keine zweckge-
bundenen Tsunami-Spenden mehr zukommen zu lassen. Die 
Meldung hat es in alle wichtigen Nachrichtensendungen 
geschafft. 

Auf manche wirkte sie sicher verstörend. Über Deutschland 
rollte eine Welle der Hilfsbereitschaft, und eine große Orga-
nisation sagte, „Wir brauchen die Gelder nicht mehr, bzw. 
wir brauchen sie woanders.“ Ein Bruchteil der Spender/.
-innen hat Gelder, die nicht zweckgemäß eingesetzt werden 
konnten, tatsächlich zurückgefordert. Insofern wäre „Ärzte 
ohne Grenzen“ vordergründig gesehen vielleicht besser 
gefahren, hier und da jenseits der Nothilfe noch ein Wieder-
aufbau-Projekt aufzulegen. Doch meiner Ansicht nach hat 
die Organisation etwas viel wichtigeres getan: Sie hat sich an 
ihrem Leitbild und an ihren Zielen orientiert und damit ihre 
Glaubwürdigkeit bewahrt. Sie hat deutlich gemacht, dass sie 
sich nicht auf Katastrophen konzentriert, die medial die 
volle Aufmerksamkeit erfahren, sondern genauso auf Not, 
die unsere heimischen Bildschirme gar nicht erreicht. Not, 
die z. B. in unwegsamen oder von endlosen Bürgerkriegen 
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heimgesuchten Regionen herrscht, in Gebieten,  in denen 
keine internationale Nachrichtenagentur und kein Fernseh-
sender irgendein Interesse hat, mit Crew und mobiler Satelli-
tenanlage anzurücken. 

Der Stopp dieser sogenannten Stichwort-Spende hat einer-
seits möglicherweise dazu geführt, dass der eine oder 
andere Spenden-Euro statt bei „Ärzte ohne Grenzen“ auf 
dem Konto anderer Hilfsorganisationen gelandet ist. Ande-
rerseits bin ich überzeugt, dass sich dieser mutige Schritt, 
das Fundraisingpotential eines bestimmten Ereignisses nicht 
vollständig auszuschöpfen, langfristig rechnen wird. In 
Form von Vertrauen und zunehmenden freien Spenden, die 
dort eingesetzt werden können, wo die Organisation sie zur 
Verwirklichung ihrer Ziele am dringendsten braucht.

… Friedrich Haunert

Fundraising fängt früh an. Wer kennt nicht das alte und 
erfolgreiche Fundraisinginstrument: den Klingelbeutel. Ich 
bin überzeugt, dass Vorbilder und Rituale eine große Bedeu-
tung haben, wenn es darum geht, die Freude am Spenden zu 
lernen. Es war für viele Kinder in den 1960er Jahren völlig 
normal, mit der Spendenbüchse auf den Straßen Kleingeld  
z. B. für das „Müttergenesungswerk“ zu sammeln. Kirch-.
gänger/-innen leben ihren Kindern das regelmäßige sonn-
tägliche Spenden kleiner Summen vor. Es ist wie beim Spa-
ren: Zinseszins bringt die Rendite; es kommt auf die 
Regelmäßigkeit an. Diese Selbstverständlichkeit, mit der sich 
Menschen für einen guten Zweck einsetzen, habe ich immer 
als wichtig empfunden; auch im Alltag nicht zu vergessen, 
dass andere Menschen Unterstützung brauchen, weil der 
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Staat nicht alles richten kann und sich nicht in alles einmi-
schen soll.

Zum Spendensammeln gehört auch, selbst zu spenden, die 
eigene Beteiligung. Sie muss aber leicht gemacht werden.
Die Spendendosen des Deutschen Kinderhilfswerks gibt es 
auch in kleinem Format für die eigenen vier Wände. Wenn 
eine Spendendose sichtbar an Orten wie Geschäften, Tank-
stellen oder eben im Wohnzimmer aufgestellt wird, dann 
spenden die Menschen automatisch. Zwar oft nur Kleingeld, 
aber die Masse macht’s.

Sie kennen wahrscheinlich das Phänomen: wenn Sie selbst 
schwanger sind oder jemand in Ihrer nächsten Umgebung 
ein Kind erwartet, sehen Sie überall Schwangere und Kinder-
wagen. Ich bin seit Jahren unbewusst auf der Suche nach 
sichtbaren Zeichen von Fundraising in meiner Umgebung. 
Tatsächlich sehe ich überall Transparente, Plakate, Fernseh-
spots, Spender-Tafeln an Parkbänken, städtischen Wasser-
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brunnen und Kinderspielplätzen. Irgendwann habe ich 
angefangen, die Spendentafeln zu fotografieren. Aber das 
wird dann ein anderes Buch.

… Thomas Heppener

Ein Ziel der Arbeit des Anne Frank Zentrums ist es, auch 
benachteiligten Jugendliche (z. T. mit Migrationshinter-
grund) Bildungsangebote zu machen. Im Rahmen der Pro-
jektarbeit hat sich zwischen dem Anne Frank Zentrum und 
dem Internationalen Bund für Jugend- und Sozialarbeit (Bil-
dungszentrum Berlin) eine Zusammenarbeit entwickelt. So 
haben uns Jugendliche aus einer überbetrieblichen Ausbil-
dung bei der Instandsetzung unserer zum Teil historischen 
Büroräume geholfen. Eine Gruppe hat dabei Fußbodenlege-
arbeiten durchgeführt. Neben ihrer praktischen Arbeit lern-
ten die Jugendlichen das Anne Frank Zentrum kennen und 
sie interessierende Themen wurden aufgegriffen.

Da eine öffentliche Förderung der notwendigen Renovie-
rungsarbeiten schwierig war, habe ich mich an eine große 
Firma gewandt, die Linoleum herstellt. Mit einem Brief, der 
mich 15 Minuten meiner Arbeitszeit kostete, haben wir das 
Linoleum für alle unsere Räume gespendet bekommen. Ähn-
liche gute Erfahrungen haben wir mit anderen Sachspenden 
( z. B. Software, Lampen, Rabatte beim Bau und Transport 
unserer Anne Frank Wanderausstellungen) gemacht.

… Norbert Kunz

Es fing an,  wie es so oft anfängt. Auf einem Empfang lernte 
ich die verantwortliche Ansprechpartnerin für Förderan-.
fragen einer internationalen Stiftung kennen und nutzte die 
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Chance, ihr von unseren Projekten zu erzählen. Sie war 
begeistert und meinte, wenn ich weitere innovative Projekt-
ideen hätte, sollte ich mich doch einmal melden. 

Da es an Ideen nicht mangelt, ließ ich mich nicht lange bit-
ten: Vier Wochen später lag ihr ein Konzept vor. Sie fand es 
gut und leitete die Unterlagen nach London weiter. Dort 
wurde das Konzept intensiv geprüft, bevor es wiederum an 
das zentrale Board in New York weitergereicht wurde. Leider 
gab es just in diesem Zeitraum eine Änderung der perso-
nellen Zuständigkeiten, so dass unser Konzept zunächst 
nicht berücksichtigt wurde. Sechs Monate später meldete 
sich der neue Abteilungsleiter und betonte sein Interesse an 
einer Zusammenarbeit.  Allerdings mussten wir in unserem 
Konzept noch einige Anpassungen hinsichtlich des Zeit-
raumes und der Ziele vornehmen. Dann begann die Ent-
scheidungstournee aufs Neue: Düsseldorf, London, New 
York. Sechs Wochen später erhielten wir das grundsätzliche 
OK, allerdings müsse zuvor noch eine „due dilligence“ von 
einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft durchgeführt wer-
den. Hierbei handelt es sich um ein Verfahren zur Beurtei-
lung von Risiken. Unserem Partner ging es also darum her-
auszufinden, ob eine Zusammenarbeit mit iq consult 
irgendwelche Risiken birgt.

Zwei Wochen später erhielten wir auch hier die Rückmel-
dung, dass alles in Ordnung sei und zu unserer Überra-
schung hatten wir wenige Tage danach die gesamte Förder-
summe für ein Jahr auf unserem Konto. Keine Mittelabrufe, 
keine zahlenmäßigen Nachweise der Ausgaben, bevor neue 
Mittel beantragt werden konnten! Am wichtigsten war und 
ist es der Stiftung, dass wir unsere inhaltlichen Zielstellun-
gen erreichen. Hier hilft und unterstützt sie uns. Wir arbei-



490 | Autoren

ten nun seit zwei Jahren mit der Stiftung zusammen und pla-
nen weitere Kooperationsprojekte. 

… André J. Lindebaum

Ich organisierte 1999 ein Fußballturnier für Schachvereine. 
Unter dem Motto „Schach ist nicht das Leben“ war das Ziel, 
abseits der 64 Felder mal was komplett anderes zu tun und 
die Köpfe zu entlasten. 
Als Vorsitzender meines Vereins schrieb ich einige Unter-
nehmen an, von denen ich ausgehen durfte, dass sie die 
überwiegend bis ausschließlich männlichen Vertreter 
unseres Sports als Zielgruppe pflegen. Die Brauerei Bitbur-
ger spendierte schließlich die Sachpreise, Bier, Gläser und 
zahlreiche Utensilien. Bei Bitburger sicher nur ein durch-.
laufender Posten, für uns eine willkommene Entlastung im 
Budget.

Meine Kernfrage: Woran erkenne ich, dass die von mir 
angestrebten Aktionen Potentiale haben und tatsächlich 
dafür geeignet sind, einen Adressaten für meine Ideen zu 
begeistern? Wie gehe ich also mit Abwehr um, bei der unklar 
bleibt, ob sie sich gegen mich und meine Aktion richtet oder 
nur ein rein menschlicher Reflex ist? 

… Anne Stalfort

Meine Lieblingsgeschichte im Fundraising ist die der außer-
gewöhnlich liebevollen Pflegemutter Edith, die in einem 
ungarischen Dorf seit etwa 10 Jahren mit immer 10 – 15 Pfle-
gekindern lebt. Edith nimmt nur Kinder auf, die in Ungarn 
keine Chance auf Adoptiveltern haben, also in der Regel 
Roma mit Mehrfachbehinderungen. Sie führt ein extrem 
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offenes Haus, Besuch ist immer willkommen. Man kommt 
und macht mit, was gerade zu tun ist, die Kinder freuen .
sich über Gäste und neue Gesichter. Erst kamen die Nach-
barinnen, Freunde und Freundinnen, dann entfernte 
Bekannte, Gäste von Nachbarn und Bekannten, dann Ver-
wandte von Freunden usw. zu Besuch. In immer größeren 
Kreisen sind dort in den letzten Jahren sicher Hunderte von 
Menschen ein und ausgegangen, viele regelmäßig, manche 
nur einmal. Fast alle wollten hinterher oder bei ihren Besu-
chen etwas geben, viele schicken regelmäßig Geld oder 
Dinge. Weil viele Spenderinnen und Spender untereinander 
befreundet sind, ist dieses Projekt immer mal wieder Thema 
in Gesprächen und ein beliebtes Ziel von Weihnachts- oder 
Anlassspenden, nach dem Motto: Da weiß man wenigstens, 
wo das Geld hinkommt. Alles funktioniert ohne Mailings 
oder Spendenquittungen. Edith schickt lediglich jedes Jahr 
im Dezember allen Spenderinnen und Spendern, deren 
Adressen sie hat, einen von den Kindern selbst gestalteten 
Kalender mit Fotos und Zeichnungen. 

Ich habe zwei gleichrangige Fragen: 
Wie kann ich dafür sorgen, dass mehr Menschen Freude 
am Fundraising bekommen (statt es als lästige oder .
peinliche Angelegenheit zu vermeiden) und die Mittel-
beschaffer genauso wertgeschätzt werden wie die Mittel-
ausgeber?
Wie kann ich Geld und Zeit und Wissen beschaffen, um 
alle am Fundraising Beteiligten angemessen für ihre 
Arbeit zu bezahlen, ihnen die nötige Zeit zum Säen und 
Ernten zu geben und ihnen den Erwerb der nötigen 
Kenntnisse zu ermöglichen?

�.

2.
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… Jirka Wirth

Die besten Fundraisingaktionen, die ich kenne, sind soge-
nannte „Cause Related Marketing Kampagnen“. Also Spon-
soringaktionen, bei denen Projekte oder Nonprofit-Organi-
sationen durch ein Unternehmen über einen Teil des 
Verkaufserlöses bestimmter Produkte unterstützt werden. 
Prominente Beispiele sind die Krombacher-Regenwald-
aktion mit dem World Wide Fund for Nature (WWF), der 
Spendenmarathon von Krombacher im WM-Jahr 2006 
zugunsten des WWF, der Deutschen Knochenmarkspender-
datei (DKMS) und des Deutschen Kinderhilfswerks (DKHW) 
oder die seit drei Jahren stattfindende Aktion „1 Liter für 10 
Liter“ von VOLVIC in Zusammenarbeit mit UNICEF. Dass 
diese Art von Aktionen nicht nur für die großen Organisati-
onen in Frage kommt, zeigt das Beispiel der Berliner Tafel in 
Zusammenarbeit mit der Bäckereikette Kamps. Auch hier 
werden Verkaufserlöse aus sogenannten „Aktionsbroten“ 
zugunsten der Aktion „Laib und Seele“ gespendet!

All diesen Kooperationen ist gemein, dass die gemeinnüt-
zigen Organisationen mit einem relativ geringen Aufwand 
an durchaus substantielle Geldmittel kommen. Voraus-.
setzungen sind ein gutes Image der Organisation und in der 
Regel  eine thematische Affinität zum Betätigungsfeld der 
Unternehmen. Der Return on Investment dürfte, vergleicht 
man ihn mit dem anderer Fundraisingmaßnahmen, zu den 
besten gehören. Denn der Aufwand der Organisation 
beschränkt sich meist auf die Kontakte zur Anbahnung der 
Aktion, die Vertragsverhandlungen, einige wenige Informa-
tionsmaterialien (z. B. Flyer und Webseite) und gemeinsame 
Presseveranstaltungen.
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Abgewickelt werden solche Aktionen meist über Sponso-
ringverträge bzw. Lizenzvereinbarungen, die die Nutzung 
der Marke des Gesponserten beinhalten. Die große Schwie-
rigkeit liegt darin, einen Preis für die Markennutzung festzu-
legen. Denn die Verhandlungsmacht der Vertragsparteien 
ist sehr verschieden. Für NPOs sind Sponsoringbeträge auch 
bei kleinen Gebühren bzw. geringer Ertragsbeteiligung 
hoch attraktiv. So wurden bei o.g. Krombacher-Aktion an die 
beteiligten Organisationen zwischen einer und drei Millio-
nen Euro gezahlt, obwohl z. B. „nur“ ein Cent pro verkaufte 
Flasche „gespendet“ wurde. 
Große Attraktivität haben solche Vereinbarungen für die 
NPOs zusätzlich, weil die Kontakte für die Organisationen in 
die eigenen und die noch nicht erschlossenen Zielgruppen 
in enorme Höhen gehen können. So sah der Mediaplan von 
Krombacher für den Spendenmarathon in 2006 eine Zahl 
von 3,5 Mrd. Kontakten in der Bevölkerung vor, bei dem 
jeweils die Logos von WWF, DKMS und DKHW mit genannt 
wurden. Für die beteiligten NGOs bedeutete dies auch einen 
gewaltigen Schub in der Bekanntheit sowie die Vorbereitung 
für viele nachfolgende Kontakte in Form von Spenden und 
weiteren Aktionen mit anderen Partnern.
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